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Vorwort 

Oberbürgermeister 
Christoph Traub 

Liebe Bürger*innen, 

„Zukunft wird lokal gemacht“. Um diesen An-
spruch gegenüber Bürger*innen und Unterneh-
men in Filderstadt auch in den kommenden Jah-
ren zu erfüllen, werden wir in unserer Stadt kon-
sequent die Chancen der Digitalisierung nutzen. 
Das geht nur gemeinsam mit den Bürger*innen 

sowie den lokalen Unternehmen. Filderstadt hat 
bereits im „analogen“ Zeitalter deutschlandweit 
Maßstäbe im Bereich Partizipation gesetzt. Da-
ran wollen wir anknüpfen und dieses Vorgehen 
auch in der „digitalen Welt“ fortsetzen. Bei der 
Digitalisierung steht Filderstadt nicht am An-
fang. Vieles ist schon auf den Weg gebracht. 
Jetzt geht es darum, eine ganzheitliche inte-
grierte Entwicklung der Stadt durch Digitalisie-
rung einzuleiten und voranzutreiben. Dazu ist 
eine Strategie notwendig. Zentrale Merkmale 

der Digitalisierungsstrategie sind die Beteili-
gung der Bürger*innen, eine verstärkte Ausrich-
tung der Stadtentwicklung an den Nachhaltig-
keitszielen und die Beschleunigung von Verwal-
tungsabläufen. Mit Blick auf die Dienstleistun-
gen der Verwaltung, ist darauf zu achten, dass 
alle Menschen erreicht werden. Deshalb sind 

Unterstützungsmaßnahmen bei der Nutzung 

digitaler Geräte notwendig. Die bisherigen Ge-
spräche hinsichtlich der Digitalisierungsstrate-
gie mit Bürger*innen, örtlichen Unternehmen, 
Händlern, Vertretern aus Politik, Vereinen und 
Gesellschaft haben gezeigt, wie das Zusammen-
leben der örtlichen Gemeinschaft und damit der 

Gemeinsinn durch digitale Verfahren und An-
wendungen gestärkt werden kann - beispiels-
weise in den Bereichen Bildung, Mobilität, Ge-
sundheit, Energie, Sicherheit und die kommu-
nale Infrastruktur. Dabei spielen die Themen-
komplexe Daten, Recht und Finanzen in den 
nächsten Jahren eine entscheidende Rolle. Mit-
hilfe von Daten verantwortliche Politik zu ge-
stalten ist die Devise. Das gilt besonders für Sen-
sordaten, die beispielsweise Auskunft über den 

Zustand von Straßen, Wegen und Plätzen sowie 

Einrichtungen geben. 

Ich danke allen, die mit Ideen, Vorschlägen und 
Kritik einen Teil zur Erarbeitung der Strategie 

beigetragen haben. Die Strategie ist das Eine, 
die Umsetzung der Maßnahmen das Andere. 
Auch hier sind wir auf die Unterstützung von 
Bürgerschaft und Politik angewiesen. 

Die Digitalisierung umfasst alle Lebensbereiche, 
von der Bildung über die Arbeitswelt bis hin zur 
Freizeit. Mittels digitaler Instrumente können 
wir die Lebensqualität in Filderstadt sichern und 

weiter ausbauen und den Standort wirtschaft-
lich noch attraktiver machen. Die Umsetzung 
dieser Ziele wollen wir mit der Digitalisierungs-
strategie untermauern. 

5 



 

  

   

       
      

       
      

       
      

    
  

      
    
    

      
      

         
     

      
      

      
   

        
     

       
       

    
     

   

      
      

     

        
    

    
       

    
     

   

      
       

      

    
      

      
     

Zusammenfassung (Executive Summary) 

Die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts werden 

maßgeblich vom digitalen Wandel geprägt sein. 
Gerade in den Städten und Gemeinden, wo Ver-
änderung für die Bürger*innen konkret spürbar 
und erfahrbar wird, muss dieser Wandel aktiv 
gestaltet werden. Wer Zukunft gestalten will, 
braucht Strategien. Diese vorliegende Digitali-
sierungsstrategie „Zukunftskommune Fil-
derst@dt 4.0“ fasst den Entwicklungsprozess zu 

einer kommunalen Digitalisierungsstrategie der 
Stadt Filderstadt zusammen. 

Zunächst skizziert Kapitel 01 die Ausgangslage 
und die Zielsetzung der Digitalisierung. Vieles 

dreht sich dabei um die zentrale Frage, wie das 

Leben der Bürger*innen in Filderstadt verbes-
sert werden kann. Gleichzeitig beschreiben die 
Strukturdaten der Stadt Filderstadt die örtlichen 

Gegebenheiten, um deutlich zu machen: Diese 

Digitalisierungsstrategie dient den Bürgern*in-
nen vor Ort – in den jeweiligen Lebensbereichen 

und den örtlichen Rahmenbedingungen. 

In Kapitel 2 werden die Grundlagen der Digitali-
sierung für die Städte und Gemeinden in Baden-
Württemberg erläutert, welche die Rahmenbe-
dingungen für einen gelingenden digitalen Wan-
del setzen. 

Anschließend wird in Kapitel 03 der Landeswett-
bewerb „Gemeinden, Städte und Landkreise 4.0 

– Future Communities 2019“ beschrieben. 

In Kapitel 04 wird der konkrete Projektablauf im 

Rahmen des Entwicklungsprozesses erläutert. 

Das Herzstück der Digitalisierungsstrategie be-
schreibt in Kapitel 05 die durch Bürgerschaft, 
Gemeinderat und Verwaltung ausgewählten 

Themen und ordnet diese konkreten Maßnah-
men zu. 

Die drei abschließenden Kapitel stellen die Wei-
chen über den Tag der Beratung und Beschluss-
fassung im Gemeinderat hinaus. Sie beschreiben 

die stetige Fortschreibung und Weiterentwick-
lung der digitalen Agenda, nehmen die Öffent-
lichkeitsarbeit in den Fokus und geben Hand-
lungshinweise für die Zukunft. 
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Ausgangslage und übergeordnete Zielsetzung 

HERAUSFORDERUNGEN 

Die Städte und Gemeinden stehen in den kom-
menden Jahren vor großen Herausforderungen: 
Demografie, Migration, Klimaschutz, ärztliche 

Versorgung, Wohnungsmangel und Abbau des 

Stadt-Land-Gefälles sind mithin die zentralen 
Themen. Die Digitalisierung ist dabei ein wichti-
ges Element, um den Prozess der Veränderung 

ressourcenschonend, effizient und nachhaltig 
zu gestalten. Welche Möglichkeiten die Digitali-
sierung umfasst, zeigt sich eindrucksvoll seit Be-
ginn der Corona-Krise. Um den Zugang zur Ver-
waltung sicherzustellen, wurden digitale Instru-
mente wie Online-Terminvergabe oder verein-
fachte Antragsverfahren eingesetzt. Mitarbei-
ter*innen konnten unterstützt durch Video-
kommunikation im Homeoffice arbeiten. Einzel-
handelsgeschäfte bieten auf lokalen Plattfor-
men ihre Angebote an, Vereine organisieren 

sich über Videokonferenzen. Musikschulen bie-
ten Onlinekurse an. 

Angesichts der globalen Herausforderungen gilt 
es, die kommunale Gestaltungskraft in der sich 
verändernden, dynamischer werdenden Welt zu 

stärken, Menschen an der Politik teilhaben zu 

lassen, moderne Infrastrukturen auf den Weg zu 
bringen und letztendlich eine offene Gesell-
schaft zu schaffen. Das enorme Potenzial an 

Wissen in der Bürger*innengesellschaft kann so 
effektiv genutzt werden. Die Digitalisierung för-
dert Vernetzung, Dezentralität und Subsidiari-
tät und trägt nicht zuletzt zur Vitalisierung der 
Kommunen bei. Sie rückt Fragen wie 

 „Wie wollen wir in Zukunft leben?“ 

 „Welche neuen Infrastrukturen sind not-
wendig?“ 

 „Wer darf wie welche Daten nutzen?“ 

in den Vordergrund. 

Ein zentrales Element ist es, die 17 Nachhaltig-
keitsziele der Vereinten Nationen auf der loka-
len und regionalen Ebene umzusetzen. Die Ziele 

können nur mit Multi-Akteurs-Partnerschaften 

umgesetzt werden. Die Digitalisierung ist hier 
ein strategisches Element. Sie dient dazu, die 

Lebensqualität zu sichern und zu verbessern, 
den Standort attraktiv zu machen und letztlich 
dazu beizutragen, den Planeten zu schützen. Di-
gitalisierung hat dem Menschen zu dienen und 

ist kein Selbstzweck. Gleichwohl spielt sie in Zu-
kunft bei der kommunalen Infrastruktur eine 

wichtige Rolle. 

Die 17 globalen Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung der Agenda 2030 

Die 17 globalen Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung der Agenda 2030, die Sustainable 

Development Goals (SDGs), richten sich an 
alle: die Regierungen weltweit, aber auch 

die Zivilgesellschaft, die Privatwirtschaft 
und die Wissenschaft. 

Im Jahr 2015 hat die Weltgemeinschaft 
die Agenda 2030 verabschiedet. Die 

Agenda ist ein Fahrplan für die Zukunft. Mit 
der Agenda 2030 will die Weltgemeinschaft 
weltweit ein menschenwürdiges Leben er-
möglichen und dabei gleichsam die natürli-
chen Lebensgrundlagen dauerhaft bewah-
ren. Dies umfasst ökonomische, ökologi-
sche und soziale Aspekte. Alle Staaten sind 

aufgefordert, ihr Tun und Handeln danach 

auszurichten. Deutschland hat sich bereits 
früh zu einer ambitionierten Umsetzung be-
kannt. 

8 



 

 

                                                                    
  

 
 

1 

1 Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltigkeits-

ziele-verstaendlich-erklaert-232174 
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Der digitale Wandel kann einen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung leis-
ten. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Ein-
führung der CO2-Bepreisung für Brennstoffe in 

Form eines nationalen Emissionszertifikatehan-
dels nach dem Brennstoffemissionshandelsge-
setz (BEHG). Dieser finanzielle Anreiz zur Re-
duktion von Treibhausgasemissionen (Preisef-
fekt) ist einer der zentralen Maßnahmen zur Er-
reichung der Klimaziele für 2030. 

In einem stetigen Wandel befinden sich auch die 

Erwartungen und Ansprüche an die Kommunal-
verwaltung. Bürger*innen, Unternehmen, Or-
ganisationen vor Ort sind mittlerweile – geprägt 
von zahlreichen Online-Angeboten aus Handel 
und Finanzwesen – dienstleistungsorientierte 

Kunden*innen und erwarten intuitive, medien-
bruchfreie und schnelle Wege. Diese Forderung 
wird zunehmend gegenüber dem örtlichen Rat-
haus laut. Gerade auch die gesetzlichen Rah-
menbedingungen des Online-Zugangsgesetzes 
(OZG) stellen die Weichen dafür (s. Kapitel 02). 

Alle bereits beispielhaft aufgeführten Heraus-
forderungen – vom Klimaschutz bis zur Digitali-
sierung – werden nicht in Brüssel, Berlin oder 
Stuttgart gelöst werden können. Die Zukunft 
wird lokal gemacht. Vor Ort, in den Städten und 

Gemeinden, gestalten Oberbürgermeister*in, 

Gemeinderat und Verwaltung die Zukunft der 
Bürger. 

Bei der Transformation kommt insbesondere 
dem Team innerhalb der Stadtverwaltung eine 

entscheidende Rolle zu (s. Kapitel 03). Hier gilt 
es, neue Arbeitsformen wie digital unterstütztes 
Projektmanagement oder Teamarbeit umzuset-
zen und Wissen besser miteinander zu teilen. Im 

Rathaus brauchen wir auch einen „Freiraum“, 
um kreative Prozesse anzustoßen. Hier ergibt es 

Sinn, in solchen Räumen mit Start-ups zusam-
menzukommen, die neue Dienstleistungen für 
die Stadt entwickeln. Die Menschen – egal ob als 

Bürger*innen, Mitarbeiter*innen oder Gemein-
derät*innen – steht im Fokus. Ausgehend von 
dieser Maxime muss jede Überlegung zur Digi-
talisierung stehen. Denn am Ende geht es nicht 
nur um Technik, Sensoren, Plattformen und 
Breitband, sondern um neue Formen des Mitei-
nanders und der Kommunikation. 

Vernetzung ist hier das richtige Stichwort. Diese 

Vernetzung, eine agile Arbeitsweise und damit 
moderne Formen der Zusammenarbeit zwi-
schen Behörden, sowie zwischen Bürgern und 

Behörden, sind der Erfolgsfaktor für eine bür-
gernahe und konkrete Digitalisierung. 

10 



 

 

    

       
     

     

      
      

      
     

    
     

     
    

       
     

   

 

      
      

   
     

      
       

    
      

     
      

        
    

   
    

      
     
       

       
     

        
   

     
    

   

                                                                    
  

   

      
      

    
       

     
      

        
      

        
       

         
   

     
      

    

   
       

    
    

     
    

      
    

     
      
       
   

      
    

       
     

       
    
        

        
      

    

  

ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN – STRUKTURDATEN 

Die Große Kreisstadt Filderstadt liegt in der 
Mitte von Baden-Württemberg im Landkreis 

Esslingen auf der inneren Filderhochfläche. 

Die Stadt ist Heimat für 45.813 Einwohner*in-
nen, Tendenz steigend. Auf einer Gesamtfläche 
von 38,55 km2 entspricht dies einer vergleichs-
weise hohen Bevölkerungsdichte von 1.188 Ein-
wohner*innen/km2. Das Durchschnittsalter liegt 
bei 42,9 Jahren. 2 

Zum Stadtgebiet gehören die Stadtteile Bern-
hausen, Bonlanden, Plattenhardt, Sielmingen 

und Harthausen. Diese sollen aktiv unter dem 
Motto „Fünf bleiben, eins werden“ weiterentwi-
ckelt werden. 

Verkehr: 

In Filderstadt gibt es nach der SWR-Pendler*in-
nenanalyse, auf Basis der Statistik der Pend-
ler*innenverflechtungen (Bundesagentur für 
Arbeit), täglich 15.509 Auspendler*innen. Das 

heißt 76 % der Arbeitnehmer*innen aus Filder-
stadt arbeiten auswärts. Circa 5.610 von ihnen 
pendeln nach Stuttgart3. 
Auf Filderstädter Gemarkung befinden sich die 

Start- und Landebahnen des Flughafen Stutt-
garts. Ebenso tangiert die Bundesautobahn A8 

(Karlsruhe – Ulm) das Stadtgebiet. Die B27 und 

B312 bieten weitere gute Anbindungsmöglich-
keiten im Individualverkehr. 
Im Bereich des Öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) liegt die Stadt im Verkehrsver-
bund Stuttgart (VVS). Der S-Bahnhof Filder-
stadt bildet die Endstation der S-Bahnlinie 2 (Fil-
derstadt – Schorndorf) mit Halt am Flughafen 
und Hauptbahnhof. Darüber hinaus verkehren 

im Stadtgebiet rund 10 Buslinien. Die Buslinie X3 

(Pfullingen/Reutlingen – Stuttgart-Flughafen) 
verkehrt ebenfalls durch Filderstadt, wird je-
doch vom Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau 

(Naldo) betreut. 

2 https://www.statistik-bw.de/Intermaptiv/ 

Bildung und Betreuung: 

Die Stadt Filderstadt bietet für alle Einwoh-
ner*innen und insbesondere für Familien ideale 

Wohn- und Lebensbedingungen. Ein besonde-
rer Schwerpunkt wird hierbei auf Bildung und 
Betreuung gelegt. Eine wohnortnahe und quali-
tativ hochwertige Betreuung beginnt bereits bei 
den Kleinkindern unter drei Jahren in den rund 
33 Einrichtungen. Dabei liegt bei 13 Einrichtun-
gen die Trägerschaft bei der Stadt, bei 20 Ein-
richtungen bei freien und kirchlichen Trägern. 

Die Eltern sollen sich sicher sein können, in den 
örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen eine 

sehr gute Betreuungsmöglichkeit für die Klei-
nen, angepasst auf die individuellen Bedürfnisse 
der Familien, zu bekommen. 

Zu den Kinderbetreuungseinrichtungen kom-
men die vier Grundschulen, eine Grund- und 

Werkrealschule, eine Grund- und Gemein-
schaftsschule, eine Werkrealschule, zwei Real-
schulen, zwei Gymnasien sowie ein Sonderpä-
dagogisches Bildungs- und Beratungszentrum. 
Hier werden im Schuljahr 2019/2020 insgesamt 
5.563 Schüler*innen unterrichtet. Diese Schü-
ler*innen müssen auf die Herausforderungen 

und den Standard der Zukunft vorbereitet wer-
den, indem diese im Umgang mit digitalen Me-
dien geschult werden. 

Im außerschulischen Bildungsbereich gibt es die 

Volkshochschule, die Kunstschule Filderstadt 
sowie die Musikschule Filderstadt, an der rund 

1.300 Schüler*innen ausgebildet werden. Auch 

hier wurde durch die Corona-Krise bewusst, dass 
ein digitales Alternativangebot geschaffen wer-
den muss, um diesen Service zu erhalten. So 

konnten in einem ersten Schritt im März 2020 
die VHS-Cloud online gestellt und erste Online-
Vorträge durchgeführt werden. 

3 www.swr.de/pendeln 
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Integriertes nachhaltiges Stadtentwicklungs-
konzept (INSEK): 

Die Beteiligung der Bürger*innen hat in Filder-
stadt lange Tradition. Das Integrierte nachhal-
tige Stadtentwicklungskonzept der Stadt Filder-
stadt (INSEK) ist das Informations- und Steue-
rungsinstrument für den Gemeinderat, für die 

Bevölkerung sowie für die Verwaltung. 

Nach ISEK (2011) wurde im Jahr 2019 INSEK vor-
gestellt und umgesetzt: 

Handlungsfelder: 
(1) Leben in den Stadtteilen 

(2) Nahmobilität 
(3) Freiräume in Stadt & Landschaft 
(4) Energie & Klima 

(5) Wirtschaft & Arbeit 
(6) Kunst & Kultur 
(7) Aufwachsen und Lernen 

(8) Älter werden 

(9) Integration von Migrant*innen 

(10) Gesundheit, Sport und Freizeit 

Querschnittsthemen 
(1) Gender Mainstreaming 

(2) Identität mit der Stadt 
(3) Bürgerbeteiligung und Engagementför-

derung 

(4) Inklusion 

(5) Migration 

(6) Demografischer Wandel 

Das INSEK setzt zentrale Themen für die künf-
tige Entwicklung der Großen Kreisstadt Filder-
stadt fest. Daneben sind auch weitere Themen 

zu behandeln. Die Digitalisierungsstrategie „Di-
gitale Zukunftskommune Filderst@dt 4.0“ wird 

in Form eines Querschnittthemas integraler Be-
standteil des INSEK werden und die Ziele des IN-
SEK sollen durch die Maßnahmen und Projekte 

der Digitalisierungsstrategie unterstützt wer-
den. 

Dies bedeutet konkret, dass die Lebensbereiche 

der vorliegenden Digitalisierungsstrategie sich 
eng an den im INSEK definierten Handlungsfel-
dern orientieren und diese mit Blick auf die Digi-
talisierung „mit Leben füllen“. Insoweit stellt die 
Digitalisierungsstrategie eine logische Fortset-
zung des INSEK unter Digitalisierungsaspekten 

dar. 

Es ist jedoch nicht zwingend erforderlich jeden 
Aspekt des INSEK unter Digitalisierungsaspek-
ten zu betrachten. Umgekehrt ist nicht jede Di-
gitalisierungsmaßnahme zwingend als Ausläu-
fer des INSEK zu werten. 

. 
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Grundlagen der Digitalisierung 

Der digitale Wandel in den Städten und Gemein-
den wird oft nur mit den Schlagworten „E-
Government“ oder „Breitband“ verbunden. 
Doch Digitalisierung ist weitaus mehr und um-
fasst nahezu alle Lebensbereiche des Men-
schen. Die Gesamtheit aller Veränderungen 
durch Informations- und Kommunikationstech-
nologien ist unter dem Begriff der Digitalisie-
rung zu subsumieren. Die digitalen Städte und 
Gemeinden (Smart Cities und Smart Villages) 
von morgen beschreiben Orte, an denen sich die 

Menschen auch zukünftig zuhause fühlen, wo 
die lokale Wirtschaft unter optimalen Bedingun-
gen zur Wertschöpfung in Baden-Württemberg 

beiträgt und die Stadtverwaltung für all dies die 
effizientesten möglichen Rahmenbedingungen 

sicherstellen kann. 

Der Fortschritt muss dabei in nahezu allen Le-
bensbereichen Einzug halten: Energie, Mobili-
tät, Gesundheit, Bildung, Infrastruktur, Verwal-
tung, Wirtschaft und Handel, um nur einige we-
nige zu nennen. 

Als Fundament für das Gelingen der Digitalisie-
rung in den Städten und Gemeinden in Baden-
Württemberg bedarf es zwingend einer guten 

und zukunftsfähigen Breitbandversorgung mit 

Glasfaser sowie einer flächendeckenden Mo-
bilfunkversorgung in allen Haushalten, Gewer-
bebetrieben und Schulen. 

Die Digitalisierung soll das Leben der Menschen 

mit Hilfe moderner Technologie, innovativer 
Anwendungen, Produkten und kreativer Ideen 

erleichtern und zukunftsfähig machen. Die Bür-
ger*innen können in ihrem Alltag den Mehrwert 
des digitalen Wandels erleben. Dabei gilt es, die 

gesamtgesellschaftliche Betrachtung nicht aus 

dem Fokus zu verlieren. Digitalisierung darf 
keine gesellschaftlichen, sozialen oder demo-
grafischen Gruppen und Milieus ausgrenzen o-
der benachteiligen. Ein „digital divide“ (dt. „di-
gitale Spaltung“) zwischen den Bürger*innen 

soll durch proaktives Handeln verhindert wer-
den. Es gilt, den digitalen Wandel vor Ort nach 
den örtlichen Verhältnissen, zielgerichtet auf die 

Bedürfnisse der Bürger*innen, anzupassen und 

das Tempo im Miteinander der Akteure zu be-
stimmen. Somit kann ein zentrales Ziel erreicht 
werden: Die Menschen stehen im Zentrum des 

digitalen Wandels. Deren Anliegen, Ideen, Be-
dürfnisse und Interessen stellen damit auch im 
digitalen Wandel die Richtschnur des kommu-
nalen Handelns von Oberbürgermeister*in, Ge-
meinderat und Stadtverwaltung dar. 

Darüber hinaus ist es von großer Bedeutung, 
alle am kommunalen Leben Beteiligten in den 

Prozess des digitalen Wandels einzubinden, 
transparent zu informieren und geeignete Kom-
munikationswege für eine zielorientierte Ver-
netzung zu finden. Hier bietet die Digitalisie-
rung die nötigen Instrumente. So kann es gelin-
gen, für kommunalpolitische Prozesse und Ent-
scheidungen mit Hilfe von schneller, transpa-
renter und qualitativer Kommunikation mit den 
Bürger*innen eine höhere Akzeptanz herbeizu-
führen. Digitalisierung kann somit dazu beitra-
gen, die Demokratie insbesondere auf kommu-
naler Ebene zu stärken und zu sichern. 

Doch die Vernetzung hört nicht an der Stadt-
grenze auf. Die (analoge) interkommunale Zu-
sammenarbeit gehört bereits seit vielen Jahren 

zum Kerngeschäft der kommunalen Familie. 
Der enge Erfahrungsaustausch mit anderen 

Städten und Gemeinden in Baden-Württem-
berg und darüber hinaus kann für Synergie-Ef-
fekte genutzt werden. So können die Kommu-
nen in Baden-Württemberg voneinander ler-
nen und von den bereits gemachten Erfahrun-
gen anderer Kommunen profitieren. Dabei hel-
fen die Kommunikationsstrukturen des Gemein-
detags Baden-Württemberg. 

Dort, wo die eigene Leistungsfähigkeit für die 
Erledigung der digitalen Herausforderung an 
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Grenzen stößt und Synergie-Effekte sichtbar 
werden, ist es sinnvoll, über die vielfältigen in-
terkommunalen Möglichkeiten nachzuden-
ken. So kann es gelingen, bei einzelnen Digitali-
sierungsprojekten die benachbarten Städte und 
Gemeinden oder den Landkreis einzubinden 

und die Digitalisierung, vorliegend im Landkreis 

Esslingen, (effizienter) voranzutreiben. 

Bei vielen Digitalisierungsprojekten muss vor 
Ort das Rad nicht neu erfunden werden, sondern 

können durch Austausch und Dialog mit Ver-
antwortlichen aus anderen Städten und Ge-
meinden Lösungen gefunden und einfach und 

praxisnah adaptiert werden. Die Stadt Filder-
stadt kann hier als ausgezeichnete „Future Com-
munity“ aus den Erfahrungen als Vorreiterin des 

digitalen Wandels auf kommunaler Ebene be-
richten. Das Digitalisierungsschaufenster „digi-
tal-bw“ (www.digital-bw.de) bietet hier eine 

gute Grundlage, die Prozesse und Projekte 

sichtbar darzustellen. Es leistet insoweit auch ei-
nen wesentlichen Beitrag zum interkommuna-
len Austausch. 

Es gehört zum Alltag vieler Bürger*innen, bei-
spielsweise ihre Finanzangelegenheiten via On-
line-Banking durchzuführen oder Produkte im 
Internet zu bestellen. Zu einer modernen und 

dienstleistungsorientierten Verwaltung gehört 
die Leistungserbringung im Rahmen von E-
Government in allen Lebenslagen der Bürger. 
Auf allen politischen Ebenen hat die Bundesre-
publik Deutschland hier Nachholbedarf. Ein 
wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer di-
gitalen Verwaltung stellt das Online-Zugangs-
gesetz (OZG) des Bundes dar. 

Online-Zugangsgesetz (OZG) 

Im Rahmen der Umsetzung des Onlinezu-
gangsgesetzes (OZG) sind Bund, Länder 
und Kommunen dazu verpflichtet, 575 Ver-
waltungsdienstleistungen bis Ende 2022 

auch digital anzubieten. Ca. 460 davon ent-
fallen auf Länder und Kommunen. 

Koordiniert wird die gemeinsame Umset-
zung auf Bundesebene durch den IT-Pla-
nungsrat, der 14 Themenfelder für die Digi-
talisierung der Leistungsbündel identifiziert 
hat. Die Bearbeitung erfolgt in sogenannten 

Digitallaboren der Bundesländer, in denen 
die Kommunen ihre kommunale Praxiser-
fahrung in nutzerzentrierten Verfahren ein-
bringen. 

In Baden-Württemberg wird über die Anfor-
derungen des OZG hinaus die ideale Zielvor-
stellung einer „Ende-zu-Ende“-Digitalisie-
rung verfolgt. So wird ein medienbruch-
freier und durchgängiger Prozess von der 
Antragstellung bis zur Bescheiderstellung 

ermöglicht. Nur so kann für die kommunale 

Familie eine Steigerung an Effizienz und Ef-
fektivität erzeugt werden. Somit wird Ver-
waltungsarbeit erleichtert und zukunftsfä-
hig gemacht. 

In Baden-Württemberg bildet die Plattform 

„service-bw“ die gemeinsame E-Government-
Infrastruktur von Land und Kommunen. 

Als eines der ersten Bundesländer hat Baden-
Württemberg 2019 darüber hinaus eine E-
Government-Vereinbarung zwischen den 

Städten, Gemeinden und Landkreisen und dem 

Land Baden-Württemberg gefasst. Diese regelt 
neben der Finanzierung auch die Zuständigkei-
ten der beteiligten Akteure*innen und struktu-
riert die partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
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Im April 2020 konnten so bundesweit die ersten 

fünf vollständig digitalisierten Verwaltungs-
dienstleistungen auf service-bw flächendeckend 

den Kommunen bereitgestellt und dort aktiviert 
werden. 

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat 
das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und 

Migration Baden-Württemberg kurzfristig einen 

Universalprozess entwickelt, um den Bürger*in-
nen den Weg in das Rathaus zu ersetzen. Dieser 
ermöglicht, dass Anträge und verwaltungs-
dienstleistungsspezifische Formulare elektro-
nisch und verschlüsselt in der Verwaltung einge-
reicht werden können. Wie für alle anderen digi-
talen Angebote auch, benötigt der*die Bür-
ger*in für die Nutzung ein Servicekonto auf ser-
vice-bw. 

Ein Open Government Data-Angebot bietet 
außerdem die Möglichkeit, nicht-personenbe-
zogene Daten im Interesse der Allgemeinheit 
der Gesellschaft, und damit insbesondere auch 

der lokalen und regionalen Wirtschaft, zur offe-
nen Nutzung zugänglich zu machen. Daten sind 
das „Öl des 21. Jahrhunderts“ und damit zu-
gleich volkswirtschaftliches Potenzial auf örtli-
cher Ebene. Mit Daten neue Dienstleistungen zu 
entwickeln und bereitzustellen wird künftig eine 

wichtige Aufgabe der Kommune sein. 

Die „neue“ kommunale Aufgabe der Digitalisie-
rung erfordert den mittel- und langfristigen Ein-
satz von personellen und finanziellen Ressour-
cen der Stadt. Hierzu braucht es den politischen 

Willen und die Bereitschaft, kommunale Mittel 
einzusetzen, damit die Digitalisierung aus dem 

Rathaus heraus aktiv und qualitativ hochwertig 

mitgestaltet wird. So kann die Stadt zukunfts-
weisend weiterentwickelt werden. Die politi-
schen Verantwortlichen in Gemeinderat und an 

der Verwaltungsspitze haben dies bereits antizi-
piert und im Referat Wirtschaft und Marketing 

eine Vollzeitstelle des*der Digitalisierungsbe-
auftragten geschaffen. Damit nimmt die Stadt 
auch in dieser Frage eine Vorreiterrolle unter 

den Großen Kreisstädten in Baden-Württem-
berg ein. Die Stelle des*der Digitalisierungsbe-
auftragten in der Stadtverwaltung konnte zum 

01. Juli 2020 besetzt werden. 

Es gilt, die kommunalen Mitarbeiter*innen für 
die digitalen Herausforderungen entsprechend 
zu qualifizieren und weiterzubilden. Möglich-
keiten hierfür bilden u. a. das Qualifizierungs-
programm „Kommunaler Digitallotse“ der Kom-
munalen Landesverbände unter dem Dach der 
„Digitalakademie@bw“ des Landes Baden-
Württemberg. 

Darüber hinaus sollten alle Mitarbeiter*innen 
der Stadtverwaltung für die Veränderungen der 
Digitalisierung sensibilisiert und transparent 

informiert werden. Eine Partizipation aller Be-
teiligten trägt zur Akzeptanz, zum Schaffen ei-
nes Bewusstseins und zur Durchdringung der 
verwaltungsinternen Digitalisierung bei. 

Für die Schaffung von Vertrauen in die digitale 
Welt ist der Schutz von Daten, sowohl von Bür-
ger*innen als auch allen anderen, deren Daten 

der Stadt zur Verfügung stehen, unabdingbar 
und von hoher Wichtigkeit. Die Gefahren der Di-
gitalisierung dürfen nicht außer Acht gelassen 

werden, sondern müssen aktiv bei jeder Digitali-
sierungsmaßnahme mit abgewogen werden. 
Die Bürger*innen sowie alle Akteure*innen aus 

Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Kultur 
und Freizeit müssen darauf vertrauen können, 
dass die Stadt mit den ihr anvertrauten Daten 

sorgfältig umgeht. Deren digitale Souveräni-
tät, also das selbstbestimmte Handeln unter 
vollständiger eigener Kontrolle der eigenen Da-
ten, muss zu jeder Zeit gegeben sein, damit eine 

fortgeschrittene Vernetzung der Informationen 
nicht zum*r „gläsernen Bürger*in“ führt. So 

müssen alle Technologien, die eingeführt wer-
den sollen, den ethischen Werten und Normen 
entsprechen. Unter Berücksichtigung dieser 
Werte soll Ziel der Digitalisierung nicht sein, Ar-
beitsplätze abzuschaffen, sondern vielmehr die 
Handlungsfähigkeit bei wachsenden Aufgaben-
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feldern und einem ausbleiben der Nachwuchs-
kräfte zu erhalten. Mitarbeiter*innen der Stadt-
verwaltung sollen von zeitraubenden automati-
sierbaren Verwaltungstätigkeiten entlastet wer-
den, damit mehr Zeit für den Bürger*innenkon-
takt generiert werden kann. Die Stadt stellt auch 

im digitalen Miteinander einen Vertrauens-
partner dar. Dem Datenschutz sowie der IT-Si-
cherheit, inklusive des Risikomanagements, gilt 
daher eine hohe Aufmerksamkeit; sie bestim-
men das Tun und Handeln der Kommune. Der 
Datenschutz wird innerhalb der Verwaltung und 

durch Komm.One Anstalt des öffentlichen 

Rechts betreut. 

Je stärker die Digitalisierung Einzug in die Ver-
waltung erhält, desto wichtiger werden Daten-
schutz und Datensicherheit. Die Mitarbeitenden 

müssen sich der damit verbundenen Verantwor-
tung stellen. Neben einer Sensibilisierung müs-
sen auch die dazu notwendigen Kenntnisse den 

Verwaltungskräften ständig auf dem neuesten 
Stand vermittelt werden. Fast alle kommunalen 

Infrastrukturen sind systemrelevant und damit 
für Leben und Arbeiten in der Stadt von eminen-
ter Bedeutung. Bei der Implementierung neuer 
IT-Lösungen muss immer wieder die Frage nach 

der Sicherheit und dem Datenschutz gestellt 
und Chancen und Risiken gegeneinander abge-
wogen werden. Die Digitalisierung ist ein Bau-
stein neben vielen anderen wie Einrichtungen, 
Verfahren und Abläufe. Für die Zukunft wird 
eine der entscheidenden Fragen sein, wie wir 

mit Daten Politik gestalten, wie wir sie nutzen 

für Vorhersagen und Szenarien sowie für neue 
Dienstleistungen. Städte und Gemeinden ver-
stehen sich als Treuhänder der Daten ihrer Bür-
ger*innen. Daten werden neben Recht und Fi-
nanzen zu einer wichtigen dritten Ressource für 
Verwaltungshandeln. Dies zu erkennen und 

gleichwohl Maß und Mitte zu finden wird zu ei-
ner wichtigen Zukunftsaufgabe. Auch hier sind 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefordert. 

Nicht vergessen werden darf, dass die Digitali-
sierung ein zentrales Werkzeug für die Einhal-
tung der 17 globalen Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung (vgl. Kap. 1) der Weltgemeinschaft 
und des integrativen nachhaltigen Stadtent-
wicklungskonzepts aus Filderstadt ist. Die vom 

Gesetzgeber als Ziel definierte papierlose Ver-
waltung soll nicht nur auf den Verbrauch von Pa-
pier und den damit einhergehenden Verbrauch 

von Holz, Wasser und CO2 verzichten, auch soll 
durch das Einsetzen von Sensorik und digitaler 
Kommunikation CO2 eingespart werden. Viele 

täglich gefahrenen Kilometer werden durch di-
gitale Korrespondenz, Homeoffice und entfal-
lende Kontrollfahrten unnötig. Diese Beispiele 
sind nur exemplarisch zu nennen, da die Digita-
lisierung natürlich auch eine unvorhersehbare 

Fülle von Möglichkeiten, auch in Sachen Nach-
haltigkeit, mitbringt, die wir heute noch gar 
nicht abschätzen können. 
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Der Landeswettbewerb „Gemeinden, Städte und Landkreise 4.0 – Future 

Communities“ als Treiber und Motivator 

DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE „DIGITAL@BW“ 

Die grün-schwarze Landesregierung hat die Di-
gitalisierung zu einem Schwerpunkt der Legisla-
turperiode 2016-2021 erklärt. Am 18.07.2017 

stellte der Minister für Inneres, Digitalisierung 
und Migration Thomas Strobl im Rahmen einer 
Landespressekonferenz die erste, landesweite 

und ressortübergreifende Digitalisierungsstra-
tegie des Landes Baden-Württemberg „digi-
tal@bw“ vor. Mit dieser Strategie zeigt die Lan-
desregierung einerseits auf, welche Chancen 
und Potenziale sie in der Digitalisierung sieht, 
andererseits definiert sie ihre geplanten Maß-
nahmen zur Umsetzung dieser Strategie. Ge-
gliedert ist das Papier in Schwerpunkt- und 

Querschnittsthemen. 70 konkrete Projekte mit 
einem Volumen von über 300 Millionen Euro 

werden umgesetzt, um Baden-Württemberg 
zur Leitregion des digitalen Wandels in Europa 

zu machen. Schwerpunkte von „digital@bw“ 

sind die Bereiche: 

 intelligente Mobilität der Zukunft, 

 digitale Start-ups, 

 Wirtschaft 4.0, 

 Bildung und Weiterbildung in Zeiten der Di-
gitalisierung, 

 digitale Gesundheitsanwendungen, 

 digitale Zukunftskommunen und Verwal-
tung 4.0. 

Dazu kommen die Querschnittsbereiche 

 Forschung, Entwicklung und Innovation, 

 schnelleres Internet in Stadt und Land, 

 Nachhaltigkeit und Energiewende, 

 Datensicherheit, 

 Datenschutz und Verbraucherschutz. 

Das Land gibt damit einen wichtigen Fingerzeig 
in Richtung der gesamten öffentlichen Verwal-
tung, da alle genannten Themen über die Ebe-
nen hinweg eine bedeutsame Rolle spielen. 
Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass die 

Schwerpunktsetzung aufgrund unterschiedli-
cher Aufgaben und Rahmenbedingungen variie-
ren kann. 
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DER LANDESWETTBEWERB „GEMEINDEN, STÄDTE UND LANDKREISE 4.0 – FUTURE 

COMMUNITIES“ 

Zum dritten Mal hintereinander führte das Land 

Baden-Württemberg 2019 das sehr erfolgreiche 
Programm „Gemeinden, Städte und Landkreise 

4.0 – Future Communities“ in Kooperation mit 
dem Gemeindetag Baden-Württemberg, dem 
Städtetag Baden-Württemberg und dem Land-
kreistag Baden-Württemberg durch. 

Im Rahmen einer Preisverleihung am 10. De-
zember 2019 konnte der Minister für Inneres, Di-
gitalisierung und Migration, Thomas Strobl, an 

29 Städte, Gemeinden und Landkreise die För-
derbescheide in einer Gesamthöhe von 1 Million 
Euro überreichen. 

„Beim Wettbewerb Digitale Zukunftskom-
mune@bw war bereits die Erstellung von 50 

kommunalen Digitalisierungsstrategien geför-
dert worden. Auf diesen Erfahrungen aufbau-
end, wurde eine Handreichung für die Erstellung 

einer Digitalisierungsstrategie entwickelt4, die 

nun anderen Kommunen als Blaupause dienen 
kann. Indem erneut die Entwicklung von Digita-
lisierungsstrategien gefördert wird, soll die Pra-
xistauglichkeit der Handreichung überprüft und 
diese weiter verbessert werden. Sieben Kom-
munen erarbeiten dazu eine neue Strategie.“5 

Folgende Kommunen werden gefördert: 

 Filderstadt 
 Ladenburg 

 Lahr 
 Landkreis Lörrach 

 Remseck am Neckar 
 Landkreis Reutlingen 

 Villingen Schwenningen 

 Weilheim an der Teck (Fortschreibung) 

Die Vertreter*innen der Gewinnerkommunen gemeinsam 

mit Innen- und Digitalisierungsminister Thomas Strobl bei 
der Preisverleihung im Innenministerium am 10. Dezember 
2019. (Foto: Innenministerium/Steffen Schmid) 

Haupt- und Personalamtsleiter Waldemar Kolb (l.) bei der 
Übergabe des Förderbescheids durch Innen- und Digitalisie-
rungsminister Thomas Strobl (r.) (Foto: Innenministe-
rium/Steffen Schmid) 

4 https://www.befragung.iao.fraunhofer.de/3/cook- 5 Beschreibung der Projekte; Pressemitteilung des 
book/CB1_Start.html Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migra-

tion, 11.12.2019. 
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MOTIVATION DER 

STADT FILDERSTADT 

In den vergangenen Jahren wurden in Filder-
stadt bereits erste digitale Maßnahmen ange-
stoßen. Beispielsweise wird derzeit eine Mach-
barkeitsstudie zum Auf- und Ausbau einer digi-
talen Volkshochschule entwickelt. Im Bereich 
des Handels und der Wirtschaftsförderung wer-
den digitale Lösungen im Miteinander mit po-
tenziellen örtlichen Partnern*innen diskutiert 
und im interkommunalen Miteinander ein Pro-
jektantrag zur gründungsfreundlichen Kom-
mune (im Rahmen des Landeswettbewerbs 
„Start up bw local – Gründungsfreundliche Kom-
mune 2019“) gestellt. Schon heute steht die 

Stadtverwaltung in ständiger digitaler Kommu-
nikation und Partizipation mit ihren Bürger*in-
nen, mit Hilfe einer Online-Sprechstunde des 

Oberbürgermeisters, einem Online-Mängelmel-
der, einem Online-Traukalender sowie einem di-
gitalen Anmeldeverfahren für Kindertagesbe-
treuungseinrichtungen. Abgerundet wird der di-
gitale Status quo durch zahlreiche digitale Ver-
waltungsdienstleistungen sowie intern opti-
mierten Prozessen und Abläufen. 

Oberbürgermeister Christoph Traub und der 
Gemeinderat der Großen Kreisstadt Filderstadt 
identifizieren sich stark mit dem Zukunftsthema 

Digitalisierung. Die Thematik wird dabei diffe-
renziert in Schaffung der erforderlichen Infra-
struktur sowie der Ausstattung der Verwaltung 

und der Anpassung von Verwaltungsabläufen 

betrachtet. Es wurde bereits eine regelmäßig ta-
gende Projektgruppe „Digitale-Ausbau-Agenda 

der Stadt Filderstadt“, bestehend aus Verwal-
tung und Gemeinderat, gegründet. Diese Ar-
beitsgruppe ist dem Referat für Wirtschaft und 

Marketing und damit unmittelbar dem Oberbür-
germeister zugeordnet. Somit sind kurze Wege 

zur Verwaltungsspitze sichergestellt und die 
operative und strategische Umsetzung inner-
halb der Stadtverwaltung möglich. Über das Re-
ferat treibt Oberbürgermeister Christoph Traub 
beispielsweise derzeit die Umsetzung des DMS 

innerhalb der Verwaltung, die digitale Vorlagen-
erstellung sowie die digitale Ratsarbeit voran. 

Die bereits umgesetzten Maßnahmen sollen ge-
meinsam mit den derzeit realisierten und zu-
künftigen Projekten ganzheitlich im Rahmen 

dieser kommunalen Digitalisierungsstrategie 
gebündelt werden, um den Bürgern*innen die 

Digitalisierung noch stärker näher zu bringen. 
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ROLLEN DER VERWALTUNG 

BEI DER DIGITALISIERUNG 

Wie bei zahlreichen Herausforderungen unserer 
Zeit kann die Stadtverwaltung nicht alle Ideen, 
Projekte und Maßnahmen zur Digitalisierung in 

Filderstadt alleine umsetzen und vollumfänglich 

finanzieren. Hier braucht es das starke Miteinan-
der örtlicher Akteure aus Politik, Gesellschaft, 
Wirtschaft und Wissenschaft sowie zielgerich-
tete, staatliche Förderanreize, damit die Digita-
lisierung in Filderstadt gelingen kann. Die Rolle 

und der Umfang des Engagements der Kom-
mune stehen in einem engen Zusammenhang 
mit jedem einzelnen Projekt. Ganz bewusst wer-
den auch solche Maßnahmen und Projekte vor-
gesehen, innerhalb derer der Stadtverwaltung 
nur eine moderierende Rolle zukommt. Dies ent-
spricht dem hergebrachten Rollenverständnis 

zwischen Wirtschaft, Verwaltung und Politik. 
Dieses Rollenverhältnis ist bedarfsorientiert aus-
zutarieren. 

Aufgabenträger / Federführung 

Zahlreiche kommunale Aufgaben (z. B. Kinder-
garten, Feuerwehr, Friedhof) erfüllt die Stadt 
Filderstadt als (weisungsfreie) Pflichtaufgaben 
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten nach § 2 Ge-
meindeordnung. 

Es gilt aus Sicht der Stadt Filderstadt zunächst, 
diese Pflichtaufgaben prozessual und technisch 
zu optimieren. Hierfür wird sie primär ihre eige-
nen Ressourcen aufwenden, während sie in an-
deren Fragestellungen, die eher dem Spektrum 
der freiwilligen Aufgaben zugeordnet werden 

können, nur moderierend tätig ist. 

Es gilt hier, den ohnehin vorhandenen personel-
len und finanziellen Aufwand mithilfe intelligen-
ter Lösungen zu optimieren, um damit zu einer 
noch effizienteren Aufgabenerfüllung zu gelan-
gen. 

Wie bisher auch schon, ob bei investiven Maß-
nahmen oder nicht-investiven Maßnahmen, ob-
liegt es der Stadtverwaltung, die Maßnahmen-
planung voranzutreiben, ggfs. Ausschreibungen 
vorzunehmen und den Maßnahmenfortschritt 
zu beobachten und zu evaluieren. 

Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf die 

interdisziplinäre Arbeit in verwaltungsübergrei-
fenden Projektgruppen gelegt werden. Vernetz-
tes Denken erfordert auch vernetztes Arbeiten 

und Handeln. Beispielhaft geht hierbei die Pro-
jektgruppe „Digitale-Ausbau-Agenda der Stadt 
Filderstadt“ voran. 

Moderator 

Bei einigen Ideen und Projekten werden die 

kommunalen Ressourcen nicht abschließend 
ausreichen oder sie werden nicht in der originä-
ren bzw. direkten Interessensphäre der Stadt-
verwaltung liegen, sodass hierzu externes 

Know-how sowie die Mitwirkung weiterer Ak-
teur*innen aus dem gemeindlichen Umfeld und 

darüber hinaus aus Wirtschaft und Wissenschaft 
erforderlich sein wird. 

Die Stadtverwaltung könnte hierbei 
eher bei der Initiierung von Kooperationen/Ak-
teursdialogen, beim Managen von Netzwerken 

oder der Organisation von Partizipationsprozes-
sen („Türöffner-Funktion“) tätig werden. Gege-
benenfalls können diese Veranstaltungen in ge-
eigneten städtischen Räumlichkeiten stattfin-
den. 
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Projektablauf und Dokumentation (Methodik, Prozess) 

Filderstadt möchte im Bereich der Digitalisie-
rung Vorreiter und Leuchtturm über die Grenzen 
des Landkreises Esslingen hinaus sein und bis 

zum Jahr 2025 „Smart City“ werden. Zur Errei-
chung dieses Ziels wurde die Digitalisierungs-
strategie „Digitale Zukunftskommune Fil-
derst@dt 4.0“ in Form einer Digitalisierungs-
roadmap (Konzept auf einer Zeitleiste bis ins 

Jahr 2025+) entwickelt – nicht zuletzt orientiert 
an der Handreichung für die Erstellung einer Di-
gitalisierungsstrategie der Begleitforschung der 
Fraunhofer IAO basierend auf den Erfahrungen 
aus dem Landeswettbewerb „Digitale Zukunfts-
kommune@bw“. 

Im „Digital Cook Book – Innovative Rezepte und 

Speisepläne wird“ folgendes vorgeschlagen6: 

Vorbereitung: 

 Definition Kernteam / Kochteam 

 Definition Digitalisierung 

 Erste Vorprüfung 

Kochen: 

 Ausgangslage / Ist-Analyse 

 Definition von Handlungsfeldern 

 Definition einer Vision 

 Definition von Teilzielen 

 Maßnahmen: Definition und Priorisie-
rung 

Anrichten: 

 Strukturen zur Umsetzung etablieren 

 Monitoring 

Für den Entwicklungsprozess wurde aus den, in 

der Bewerbung skizzierten Schritte, entspre-
chende Meilensteine entwickelt. 

Darauf bauen die in der vorliegenden Strategie 

in den Kapiteln 6, 7 und 8 dargestellten Ausfüh-
rungen zur: 

 Integration in die Verwaltungsstrukturen 

 Fortschreibung der Strategie/Monitoring 

 Öffentlichkeitsarbeit 

auf. 

Diese liegen zeitlich nach dem eigentlichen 
Strategieprozess und waren daher nicht originä-
rer Gegenstand der Beratung. 

Dies auch deshalb, da der digitale Wandel mit 
der Entwicklung der Strategie nicht abgeschlos-
sen ist. Er sollte vielmehr weiterhin als agiler 
Prozess verstanden werden und von der Dyna-
mik, Evaluation, Reflexion und Weiterentwick-
lung leben. Dazu dienen die oben genannten er-
gänzenden Schritte, die nur im täglichen Ver-
waltungshandeln sinnvoll umgesetzt werden 
können. 

Mit dieser Methodik soll sichergestellt werden, 
auch zukünftig die Fortschritte zu überprüfen 

und die Digitalisierung koordiniert voranzubrin-
gen. 

6https://www.befragung.iao.fraunhofer.de/3/cook-
book/CB1_Start.html 
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Meilenstein 1: Politische Willensbildung 

Meilenstein 2: IST-Analyse „Digitalisierungs-Check“ 

Meilenstein 3: 
Beteiligung der Bürgerschaft; sowie 

Entwicklung der konkreten Maßnahmen und Projekte 

Meilenstein 4: Digitalisierungsstrategie „Digitale Zukunftskommune Filderst@dt 4.0“ 

MEILENSTEIN 1: POLITISCHE WILLENSBIL-
DUNG 

„Der digitale Wandel im 21. Jahr-
hundert wird unseren Alltag, un-
sere Wirtschaft, Gesellschaft und 
Politik verändern. Damit wir auch 

weiterhin eine hohe Lebensquali-
tät in unserer Stadt halten, wollen 
wir mit Ihnen über die Zukunft un-
serer Heimat nachdenken. Wo 

und wie kann die Digitalisierung 

unser Zusammenleben als Bürger-
schaft die Zukunft unserer Wirt-
schaft verbessern und leichter ge-
stalten?“ 

Oberbürgermeister Christoph Traub 

Oberbürgermeister Christoph Traub hat die Be-
deutung der Digitalisierung und die sich daraus 

ergebenden Chancen erkannt und möchte den 
digitalen Wandel in Filderstadt konkret und bür-
gernah mitgestalten. 
Gemeinsam mit dem Gemeinderat wurde 2020 
die Entscheidung getroffen, innerhalb des Refe-
rats für Wirtschaft und Marketing eine Planstelle 

des*der Digitalisierungsbeauftragten zu schaf-
fen (s. Kapitel 06). Im Referat Wirtschaftsförde-
rung und Marketing soll die strategische und 

operative Umsetzung des digitalen Wandels res-
sortübergreifend koordiniert werden. Gemein-
sam soll die Herausforderung der Digitalisierung 

bedarfsorientiert und zielgerichtet in den kom-
munalpolitischen Willensbildungsprozess ein-
gebunden werden. 

Dieser gemeinsame Wille ist in den nachfolgen-
den Schritten dokumentiert: 

In der Sitzung von 02. Juli 20219 wurde der Ge-
meinderat über das Vorhaben zur Teilnahme am 

Landeswettbewerb „Gemeinden, Städte und 
Landkreise 4.0 – Future Communities“ infor-
miert. 

Über die Entwicklung der Digitalisierungsstrate-
gie und die Förderung durch das Land Baden-
Württemberg wurde im März 2020 informiert 
und die entsprechenden Projektmittel wurden 

durch den Gemeinderat freigegeben. 

Die Arbeitsgruppe bei der Stadtverwaltung „Di-
gitale-Ausbau-Agenda der Stadt Filderstadt“, 
deren Teilnehmer*innen u. a. aus den Ratsfrak-
tionen stammen, wurde ebenfalls regelmäßig 
über den Entwicklungsstand informiert. In der 
Sitzung vom 07. Dezember 2020 soll der Ge-
meinderat über den Entwurf dieser Digitalisie-
rungsstrategie beraten und beschließen. 
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MEILENSTEIN 2: IST-ANALYSE 

Die IST-Analyse dient einer umfassenden Erfas-
sung der Bedarfe und Kompetenzen aller rele-
vanten Akteure sowohl innerhalb als auch au-
ßerhalb der Kommunalverwaltung. Gleichzeitig 
sollen bisherige Digitalisierungsprojekte und -
maßnahmen gesichtet und bewertet werden, 
bevor die Potenziale für innovative Lösungen 
aus Sicht der Stadtverwaltung dargestellt wer-
den. 

Mit Hilfe von Leitfragen und einer Darstellung 

von Maßnahmen in den acht zentralen Lebens-
bereichen (Infrastruktur; Verwaltung; Bauen 

und Technik; Sicherheit und Ordnung; Bildung; 
Kultur, Freizeit und außerschulische Bildung; 
Wirtschaft und Handel sowie Mobilität) wurde 

im Rahmen eines virtuellen Verwaltungs-
workshops (Telefonkonferenz 29.04.2020) zwi-
schen der Dezernentenrunde und dem Projekt-
team der Gt-service eine erste IST-Analyse 

durchgeführt. 

Anschließend wurden im Mai alle Amtsleitun-
gen über den aktuellen Projektstand und die Un-
terstützung bei der IST-Analyse informiert. Ver-
tiefend wurden anschließend mit ausgewählten 

Mitarbeitern Telefoninterviews geführt. 

Folgende Fragen wurden gestellt: 

1. Welche Prozesse und Leistungen Ihres 
Amtes / Bereiches laufen heute schon aus-
schließlich digital? 

2. Entsprechen diese Prozesse und Leis-
tungen den Vorstellungen? Wenn nicht, worin 
drückt sich die Unzufriedenheit aus? Was muss 

getan werden, um den Prozess und Leistung 

besser zu gestalten? 

3. Würden Sie gerne heute schon mehr 
oder weniger digital machen? Wieso? 

4. Gibt es weitere digitale Projekte, die Sie 

gerne umsetzen würden? 

5. Wie hoch schätzen Sie die Digitalkom-
petenz Ihrer Mitarbeiter*innen ein (1= niedrig 
bis 5= hoch)? 

6. Wie hoch schätzen Sie die Akzeptanz 

zur Nutzung digitaler Arbeitsweisen Ihrer Mitar-
beiter*innen ein (1= niedrig bis 5= hoch)? 

7. Welche Voraussetzungen müssen ge-
schaffen werden, um digitale Instrumente in Ih-
rem Arbeitsbereich einsetzen zu können? 

Die Ergebnisse der IST-Analyse innerhalb der 
Stadtverwaltung wurden anschließend mit dem 
Projektteam erörtert. 

IST-Stand: Folgende Anwendungen sind vor-
handen: 

Verwaltung (grundsätzliches) 

 Ratsinformationssystem (Nutzung 

durch GR großteils, verwaltungsintern 
vereinzelt) 

 Dokumentenmanagementsystem (Re-
gisafe) (Nutzung durch Verwaltung di-
vergent) 

 Online-Bewerbungsportal 
 IuK-Ticketsystem 

 Digitale Aktenführung im Integrations-
management (JobKraftwerk) 

 Digitale Aktenführung im Sozialen 

Dienst (rocom), geplant ab Juni 2020 

 Ausstattung des Integrationsmanage-
ments mit mobilen Endgeräten (teils 

umgesetzt: Smartphone für jede*n vor-
handen; Umstellung auf Laptops mit 
VPN-Zugang geplant) 

 Digitale Zeiterfassung (auch am PC-Ar-
beitsplatz) 

 Dienstvereinbarung mobiles Arbeiten 

Bürgerservices 

 Formulare der Wohngeldbehörde auf 
der Homepage 

 Fundamt online 

 Online-Mängelmelder 
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 Bürgerservices (z. B. Wohnungsgeber-
bescheinigung) via service-bw in Test-
phase) 

 Kartenservice (Vorverkauf) per E-Mail 
und Vorabüberweisung; Medienbruch 

bei Druck und Versand 

Bildung, Kultur 

 Digitales Anmelde- und Vergabeverfah-
ren Kindergarten 

 Digitale Anmeldung/Buchung/Bezah-
lung VHS, Kunstschulen, Musikschule 

 VHS.cloud 

 Online-Datenbank Bibliothek 

 Selbstverbuchungsterminal Bibliothek 

Bauen und Technik 

 Umsetzung Inspire (Bauleitplanung) 
 Katasterwesen (Kanal, Bäume, Straßen) 
 E-Vergabe 

 Kommunikation und Datenaustausch 

via Polarserver (Hochbau) 
 Friedhofsinformationsmanagement 

(FIM) 
 Straßenaufbruchsverwaltung (MOBIN) 
 Auftragsverwaltung und Management 

Baubetriebshof (ARES) 
 Verkehrsrechtliche Anordnungen (z. B. 

Ausnahmegenehmigung, Dauergeneh-
migung, Veranstaltungserlaubnisse, 
Schwertransporte) 

Finanzverwaltung 

 Finanzwesen/Buchhaltung (z. B. Online-
banking, Online-Auskünfte, ELSTER) 
Buchhaltungssoftware (SAP) 

Potenziale 

Verwaltung 

 Mobile Endgeräte (Smartphones und 
Laptops) nicht nur für Führungskräfte, 

sondern bedarfs- und aufgabenorien-
tiert (z .B. Sozialarbeiter des Sozialen 
Dienstes für Hausbesuche) 

 Beschaffung ist teilweise schon erfolgt; 
Rollout soll zeitnah erfolgen; weitere 

Beschaffungsvorgänge „liegen“ bei Amt 
10 zur Genehmigung bzw. Abwicklung 

 Kommunikation intern/extern via App, 
Chat (z. B. Threema) und Video- und Te-
lefonkonferenz (z. B. Webex) 

 Online-Fortbildungen 

 Digitalisierung der Akten (z. B. Bauwe-
sen, Gewerbe, Gaststätten, Straßenver-
kehr, Ausländerbehörde, Finanzwesen) 

 Digitaler Posteingang (Workflow) 
 Digitale Buchhaltung (Workflow) 
 Digitalisierung Prozess Entgeltnachweis 

Mitarbeiter 
 Digitalisierung Prozess Dienstreise / Rei-

sekostenabrechnung 

 Digitalisierung Prozess Arbeitsschutz / 
Arbeitssicherheit 

 Ausbau Arbeitszeiterfassung (Kernzeit-
einrichtungen, Schulsekretariat) 

Bürgerservices 

 Online-Terminvereinbarung mit Bür-
ger*in/Kund*in 

 Ausbau Bürger*innenservices (z .B. Ge-
werbeanmeldungen; Kita-Matching) 

 Unterschriftenpad für Bürger*innenser-
vices 

 Self-Services-Terminal der Bundesdru-
ckerei 

 Ausgabeterminal Bürger*innenservices 

(z. B. Ausweis) 

Bildung, Kultur 

 Mobile Endgeräte (z. B. Tablets) für Bib-
liothek und Musikschule 

 Digitale Plattform für Artothek 

 Social-Media-Auftritte für einzelne Ziel-
gruppen (z. B. Musikschule, VHS) 
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 Infrastruktur (Breitband, WLAN) in städ-
tischen Einrichtungen (z. B. Verwal-
tungsgebäuden, Musikschulen usw.) 

Bauen und Technik 

 „Systemwechsel“ beim GIS (Ämter-
übergreifende strategische Zielformu-
lierung) 

 Ausbau Katasterwesen (z. B. Grünflä-
chenkataster, Spielplatzkataster, Fried-
hofkataster) 

Rahmenbedingungen und Voraussetzungen 

 Organisationskultur für mobiles Arbei-
ten (VPN-Zugänge, mobile Endgeräte) 
Arbeitgeber*innenattraktivität, Stär-
kung Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf; gleichzeitig Entspannung der 
Raumproblematik 

 Kommunikation und Transparenz bei 
Einführung neuer Software / neuer Pro-
jekte (Schulung, Akzeptanz, breite 
Kommunikation) 

 Schnelle und zeitgemäße Öffentlich-
keitsarbeit (z. B. Social Media) 

 Bessere Hardware-Ausstattung für Ar-
beitsplätze (z. B. zweiter Monitor) und 
Besprechungsräume (z. B. Whiteboard) 

 Anpassung der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen (Bund/Land) z. B. bei Ehe-
schließung 
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MEILENSTEIN 3: BÜRGER*INNENBETEILI-
GUNG UND DIGITALE ZUKUNFTSWERK-
STATT 

Auf Grund der Herausforderung rund um die 

Corona-Pandemie musste die in der Bewerbung 
vorgesehene analoge Bürger*innenbeteiligung 

als Veranstaltung pandemiegerecht vorbereitet 
werden. Bereits in der Abstimmung zwischen 
Oberbürgermeister, Referat Wirtschaftsförde-
rung und Marketing und Projektteam der Gt-
service im April 2020 wurde deutlich, dass alle 
Beteiligten den in Filderstadt seither gelebten 

Grundsatz, die Bürger*innen einzubinden, 
wahrnehmen wollen. 

So wurden im Juni 2020 presseöffentlich der 
„analoge“ Beteiligungsprozess der Bürger*in-
nenumfrage mittels Postkarte realisiert. Gleich-
zeitig konnte diese „Kurz-Umfrage“ auch online 
erfolgen. Ziel war es, die Bürger*innen asyn-
chron zu erreichen und ihnen die Möglichkeit zu 

geben, abseits eines festen Veranstaltungsfor-
mats und -zeitpunktes sich in den Prozess einzu-
bringen. 
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Auswertung der Bürger*innenumfrage 

Insgesamt haben 63 Bürger*innen Filderstadts 

an der Umfrage teilgenommen. 54 (86 %) haben 

diese online beantwortet und neun (14 %) Teil-
nehmer*innen haben den Ausschnitt aus dem 

Amtsblatt postalisch oder persönlich auf den 

Bürgerämtern abgegeben. 

In der ersten Frage der Umfrage wurde abge-
fragt, wer bereits digitalen Kontakt mit der 
Stadtverwaltung hatte. 54 % (34) der Befragten 

gaben an, nur „selten“ digitalen Kontakt zu ha-
ben, während 32 % (20) „manchmal“ und 14 % 

(9) „oftmals“ angaben. 
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Anzahl der Online bearbeiteten 
Umfragebögen 

Anzahl der auf Papier bearbeiteten 
Umfragebögen 

54% 32% 

14% 

Selten Manchmal Oftmals 

Bei der zweiten Frage wollte die Stadtverwal-
tung wissen, wie und mit welcher Stelle der Kon-
takt mit der Verwaltung stattfindet. Mit 16 Nen-
nungen wurden am häufigsten Prozesse des 

Bürger*innenbüros inkl. I-Punkt genannt. Acht 

Bürger*innen gaben E-Mail-Auskunftsservice, 
vier die Homepage und drei das Amtsblatt an. 
Weiterhin wurden auch Briefwahl, Informatio-
nen zu Öffnungszeiten, Stadtbibliothek On-
leihe, Meldung von Wartungsmaßnahmen (z. B. 
defekte Leuchten, Brunnen, verstopfte Stra-
ßenabläufe), Nachfrage nach vorhandenen digi-
talen Dienstleistungen (z. B. Ratsinformations-
system und Formularservice) genannt. Zwei 
Teilnehmer*innen gaben an, keinen Service der 
Stadtverwaltung zu nutzen, während 30 % (19) 
keine Antwort gegeben haben. 

Anschließend wurde abgefragt, innerhalb wel-
cher Themenfeldern des integrierten nachhalti-
gen Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Fil-
derstadt (INSEK) der vordringlichste Digitalisie-
rungsbedarf gesehen wird. Die Teilnehmer*in-
nen konnten hier drei Bereiche in den Fokus rü-
cken. Mit 33 Nennungen wurde das Themenfeld 

„Leben in den Stadtteilen“ priorisiert, gefolgt 
von den Bereichen „Aufwachsen & Lernen“ mit 
29 Nennungen, „Mobilität“ mit 28 Nennungen 

und „Wirtschaft & Arbeit“ mit 23 Nennungen. 
Energie & Klima wurde 15 Mal, Gesundheit, 
Sport & Freizeit 12 Mal, Älterwerden 10 Mal, 
Freiräume einmal, Kunst & Kultur acht Mal und 

Integration von Migrant*innen vier Mal ge-
nannt. 
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Bei der anschließenden Frage konnten die Wün-
sche für die kommunale Digitalisierungsstrate-
gie geäußert werden. So wurde der digitale Be-
hördengang (Prozesse des OZG) 15 Mal ge-
nannt, der Breitbandausbau sieben Mal, die Di-
gitalisierung der Schulen zwei Mal und das 

Streaming der Gemeinderatssitzungen zwei 

51% 

44% 

5% 

0% 

0% 20% 40% 60% 

Gering 

Mittel 

Hoch 

keine 
Antwo 

rt 

Mal. Hier ist anzumerken, dass das Streamen 
der Gemeinderatssitzungen über die Homepage 

der Stadtverwaltung während der Corona-Pan-
demie bereits möglich gemacht wurde. Auch 
der Vorschlag, die Bürger*innen über das kom-
munale Geschehen zu informieren, wird bereits 

über Facebook, Instagram, YouTube-Videos des 

Oberbürgermeisters und die digitale Version 
des Amtsblattes umgesetzt. Der Vorschlag, on-
line darzustellen, wo Ladesäulen für E-Autos 

verfügbar sind, ist bereits über die App „Lade-
netz.de“ sowie über die Homepage der Filder-
stadtwerke möglich. Einmal wurde der Wunsch 

geäußert, ein Car-Sharing 
oder ein Bike-Sharing Angebot vorzuhalten. 
Beide Angebote bestehen bereits. 

Es wurden darüber hinaus folgende Maßnah-
men vorgeschlagen: 

 ein Ticketsystem für Bürgeranfragen 

 eine einfache Online-Teilnahme an Sit-
zungen/Unterricht/sonstigen Zusammen-
künften 

 das Einbinden von älteren Menschen 

 Lernangebote für ältere Menschen 

 WLAN an großen Plätzen 

 WLAN in den VHS-Räumen 

 Kitas digital modernisieren 

 mehr Hardware in Kitas 

 Mitteilungen, zu denen ein Aktenzeichen 
existiert, sollten digital geändert werden 

können 

 Mobilitätsproblem in- und außerhalb Fil-
derstadt 

 Fahrpläne im ÖPNV, Live-Standort der 
Busse und Verspätungen 

30 

32 

0 

1 

weiblich männlich divers keine Antwort 

 Abschließend wurden die Befragten auf-
gefordert, den Stand der Digitalisierung 
der Stadtverwaltung einzuschätzen. 51 % 

(32) schätzen ihn als gering, 44 % (28) als 

mittel und 5 % (3) als hoch ein. 

Zuletzt wurden zur Kontrolle Angaben zu den 
Teilnehmenden erhoben. Es gab keine systema-
tische Verzerrung durch ungleiche Verteilung in 

Geschlecht und Alter. 

51 % (32) der Befragten waren männlich und 
48 % (30) waren weiblich, während ein*e Teil-
nehmer*in die Frage nicht beantwortet hat. 
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tersgruppe er e ne ntwort

10 % (6) waren unter 25 Jahren, 32 % (20) zwi-
schen 26 und 40 Jahren, 22 % (14) zwischen 41 

6 

20 

14 

20 

3 

0 

Altersgruppe bis 25 Altersgruppe 26 – 40 

Altersgruppe 41 – 50 Altersgruppe 51 – 69 

Al üb 70 k i A 

5 

19 

12 

16 

2 

1 

1 

2 

5 

1 

A L T E R S G R U P P E B I S 2 5 

A L T E R S G R U P P E 2 6 – 
4 0 

A L T E R S G R U P P E 4 1 – 
5 0 

A L T E R S G R U P P E 5 1 – 
7 0 

A L T E R S G R U P P E Ü B E R 
7 0 

Online Papier 

und 50 Jahren, 32 % (20) zwischen 51 und 70 und 

5 % (3) waren über 70 Jahre alt. 

Bei den unter 25-Jährigen hat eine Person die 

Papierversion ausgefüllt, während 5 Personen 
online abgegeben haben. Bei der Altersgruppe 

zwischen 26 und 40 hat auch nur eine Person 

den Umfragebogen aus dem Amtsblatt abgege-
ben, während 19 die Onlineversion bearbeitet 
haben. In der Altersgruppe zwischen 41 und 50 

wurden 2 Umfragebögen auf klassischem Weg 

und 12 digital abgegeben. 16 Bürger*innen zwi-
schen 51 und 70 haben die Umfrage online be-
antwortet und fünf analog. Bei den über 70-Jäh-
rigen wurden zwei Bögen online und einer auf 
Papier abgegeben. 

Digitale Zukunftswerkstatt 

Im Rahmen einer digitalen Zukunftswerkstatt 
fand am 27.07.2020 eine synchrone Beteili-
gungsveranstaltung statt, bei denen die Bür-
ger*innen ihre Ideen und Vorstellungen der Di-
gitalisierung in Filderstadt einbringen konnten. 

Nach einem Grußwort durch Herrn Oberbürger-
meister Christoph Traub und kurzen Keynotes 

von Franz-Reinhard Habbel, Christopher Heck 

(beide Gt-service) und dem Digitalisierungsbe-
auftragten Christian Deibert wurden mittels On-
line-Umfrage die Bürger*innen interaktiv in die 

virtuelle Veranstaltung (via Webex) eingebun-
den. 

Rund 28 Bürger*innen und Interessierte schalte-
ten sich im Laufe der Veranstaltung zu. Im Ver-
lauf der 60 Minuten konnten zahlreiche Ideen 
und Vorschläge zu den Lebensbereichen gesam-
melt, Fragen beantwortet und Ängste und Sor-
gen eingeordnet werden. So wurden von den 
Bürgern*innen unter anderem der Breitband-
ausbau, die Online-Terminvereinbarung, das öf-
fentlich zugängliche WLAN und eine Bürger*in-
nen-App angesprochen. 

MEILENSTEIN 4: DIGITALISIERUNGSSTRA-
TEGIE „DIGITALE ZUKUNFTSKOMMUNE 

FILDERST@DT 4.0“ 

Im Dezember 2020 soll die fertige Digitalisie-
rungsstrategie „Digitale Zukunftskommune Fil-
derst@dt 4.0“ in Form einer Digitalisierungs-
roadmap erstellt sein und vom Gemeinderat 
mittels Beschluss verabschiedet werden. 

Hierauf aufbauend können dann die nachfol-
gend skizzierten Maßnahmen konkret umge-
setzt werden, um die Vorteile der Digitalisierung 
für die Betroffenen erlebbar zu machen. 

29 



 

  

   

     
       

       
     

     
     

      
  

    

    
   
      

   
       

  
      

  
      

 
    
     

 
    

 
     
    

 

 

     
   

    
      

      
       

         
     

       
       

      
 

      
  

 

      
   

 

      
  

 

 

   

     
     

    
   
     

    
  

  
  

 
     

     
     

       
    

       
    

  

    

    

   

Lebensbereiche 

Die nachfolgenden Lebensbereiche greifen die 

Handlungsfelder des INSEK auf (s. Kapitel 01 
und 04). Jeder Lebensbereich ist in verschiedene 

Maßnahmen untergliedert. In der sich anschlie-
ßenden Beschreibung der Lebensbereiche und 

Maßnahmen wird eine einheitliche Form ge-
wählt, um einen schnellen Überblick zu gewähr-
leisten. 

Jede Maßnahme enthält dabei 

 eine eindeutige Nummerierung 

 ihren Titel 
 eine kurze Beschreibung der IST-Situation 

und der Maßnahme 

 die kommunale Rolle bei der Umsetzung 

der Maßnahme 

 eine Nutzenabschätzung aus Sicht der Ein-
wohner*innen (Bürger*innen, Unterneh-
men) bzw. der Verwaltung (in bestimmten 
Lebensbereichen) 

 eine zeitliche Einordnung 

 eine personelle und monetäre Aufwands-
abschätzung 

 Interkommunale Möglichkeiten / Vernet-
zung 

 eine Auflistung möglicher Akteur*innen 

 eine Auflistung möglicher Förderpro-
gramme 

Nutzenabschätzung 

Die Einwohner*innensicht impliziert auch die 

Unternehmenssicht, da ortsansässige Unter-
nehmen kommunalrechtlich den Einwohnern 
gleichgestellt sind. Von einem geringen Nutzen 

wird ausgegangen, wenn voraussichtlich nur bis 

zu 20 % der Einwohner unmittelbar betroffen 
sein dürften. Bei einem Nutzen für 20-70 % der 
Einwohner wird die mittlere Ausprägung ange-
nommen. Bei allen Maßnahmen, die für mehr 
als 70 % der Einwohner interessant werden 
könnten, wird von einem großen Nutzen ge-
sprochen. 

< 20 % der Einwohner*innen sind 
unmittelbar betroffen 

gering 

20 – 70 % der Einwohner*innen 
sind unmittelbar betroffen 

mittel 

> 70 % der Einwohner*innen sind 
unmittelbar betroffen 

hoch 

Auflistung möglicher Dienstleister*innen 

Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen wird auf 
eine konkrete Nennung von möglichen Dienst-
leistern*innen der Privatwirtschaft verzichtet. 
Der Gemeindetag Baden-Württemberg vermit-
telt, soweit vorhanden, Referenzkommunen mit 
ersten (Produkt-)Erfahrungen zu einzelnen pri-
vaten Dienstleister*innen. 

Zeitliche Einordnung 
(zur Orientierung) 

Die zeitliche Einordnung der erarbeiteten Maß-
nahmen erfolgt in kurzfristige (2021-2022), mit-
telfristige (2023-2024) und langfristige (2025) 
Maßnahmen. Hierbei handelt es sich noch nicht 
um eine Festlegung des Entscheidungsgremi-
ums, sondern lediglich um eine Abschätzung der 
Realisierbarkeit in einem nachvollziehbaren Zeit-
raum. 

Kurzfristig 2021 – 2022 

Mittelfristig 2023 – 2024 

Langfristig ab 2025 
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LEBENSBEREICH 0: 
QUERSCHNITTSMASSNAHMEN DER DIGITALISIERUNG 

Glasfaser und Mobilfunk gehören zur Daseins-
vorsorge im 21. Jahrhundert und sind wesentli-
che Standortfaktoren für die Städte und Ge-
meinden. Doch sie sind noch viel mehr: Sie wer-
den gemeinsam mit dem Einsatz von städti-
schen Ressourcen, der Weiterentwicklung von 

digitalen Bürger*innenservices sowie der Quali-
fizierung der kommunalen Mitarbeiter*innen zu 
zentralen Schlüsselfaktoren für das Gelingen 

des digitalen Wandels. Dem Schutz der Daten 

und der entsprechenden kommunalen Einrich-
tungen und Strukturen gilt es, hohe Aufmerk-
samkeit zu widmen. 

Damit die Digitalisierungsstrategie als digitale 

Agenda wirkungsvoll umgesetzt werden kann, 
bedarf es grundsätzlicher Querschnittsmaßnah-
men als denklogische Voraussetzungen für die 

weiteren Lebensbereiche und die dort festge-
legten Maßnahmen. Sie bilden zweifelsohne 
das unverzichtbare Fundament für eine nachhal-
tig erlebbare und auf den Menschen ausgerich-
tete Digitalisierung in Filderstadt. 

Für alle am Entwicklungsprozess der Digitalisie-
rungsstrategie Beteiligten (insbesondere die 

Verantwortlichen der Stadtverwaltung) waren 

diese aus den Grundlagen der Digitalisierung ab-
geleiteten Querschnittsmaßnahmen immer 
wieder Bestandteil der Überlegungen, sodass 

die im folgenden Abschnitt als Lebensbereich 
beschriebenen Maßnahmen nicht explizit Be-
standteil der Beratungen im Gemeinderat wa-
ren. 

Maßnahmen: 

0.1 Entwicklung einer FTTB/FTTH-Planung 
für das gesamte Stadtgebiet 

0.2 Fortbildungsprogramme 

0.3 Durchführung eines Cybersicherheits-
checks 

0.4 Digitale Öffentlichkeitsarbeit – Social-
Media-Konzept 

0.5 Umsetzung OZG-Prozesse 

0.6 Umsetzung Digitalpakt Schule 
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0.1 ENTWICKLUNG EINER FTTB-/FTTH-PLANUNG 

FÜR DAS GESAMTE STADTGEBIET 

Die Entwicklung einer Fibre to the building 

(FTTB) / Fibre to the house (FTTH)-Planung für 
das gesamte Stadtgebiet stellt einen zentralen 
und wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer flä-
chendeckenden Breitbandversorgung mit Glas-
faser im gesamten Stadtgebiet dar. 

Der Gemeinderat der Stadt Filderstadt hat am 
4. Februar 2019 beschlossen, das Aufgabenge-
biet der Filderstadtwerke um den Aufbau und 

den Betrieb eines Glasfasernetzes auszudeh-
nen. 

Hintergrund war der Beitritt der Stadt Filder-
stadt zum Zweckverband Breitbandversorgung 

Landkreis Esslingen. Die Region Stuttgart hat 
gemeinsam mit den Landkreisen der Region, 
der Landeshauptstadt Stuttgart und allen Kom-
munen der Region gemeinsame Ziele für den 
flächendeckenden Glasfaserausbau formuliert. 
Bis 2025 sollen jeder zweite Haushalt sowie alle 

Unternehmen in Gewerbegebieten und alle 

Schulen mit Glasfaser bis ins Gebäude ange-
schlossen sein. Bis 2030 sollen insgesamt 
90 Prozent aller Haushalte (Wohnungen) von ei-
nem gigabitfähigen, glasfaserbasierten An-
schluss profitieren. 

Auf der Grundlage einer Kooperationsvereinba-
rung zwischen der Telekom Deutschland GmbH 

(Telekom) und der Gigabit Region Stuttgart 
GmbH haben die Filderstadtwerke Gespräche, 
unter anderem mit der Telekom Deutschland 

GmbH aufgenommen, um ein Konzept für den 
Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernet-
zes in Filderstadt zu erarbeiten. 

Die Kooperationsvereinbarung der Gigabit Re-
gion Stuttgart GmbH sieht vor, dass von den be-
teiligten Kommunen in der Region, also auch 

von der Stadt Filderstadt, ein signifikanter finan-
zieller Beitrag zur Erreichung der genannten 
Ziele zu leisten ist. Vor diesem Hintergrund ist 
die Entscheidung zum Aufbau eines eigenen 

Glasfasernetzes in kommunaler Hand zielfüh-
rend. In den kommenden Jahren bis zum Jahr 
2030 können so die Ausbaugeschwindigkeit und 
die Auswahl der Ausbaugebiete maßgeblich 

mitbestimmt werden. Die Zukunftsperspekti-
ven und Standortvorteile für Filderstadt können 
gesichert werden. 

Die Filderstadtwerke verfolgen bereits seit An-
fang des Jahres 2019 eine dreiteilige Ausbau-
strategie. Um Synergien und damit verbundene 
Kosteneinsparungen bei dem Aufbau eines 

Glasfasernetzes zu erreichen, verlegen die Fil-
derstadtwerke bei jeder relevanten Tiefbau-
maßnahme in Filderstadt Leerrohre entspre-
chend der vorliegenden Masterplanung. Mittler-
weile ist die Mitverlegung mit allen Leitungsträ-
gern und dem Straßenbaulastträger als standar-
disierter Vorgang vereinbart. 

Nicht bedarfsgerecht versorgte Gebiete wie 

zum Beispiel Gewerbegebiete, Schulen oder 
einzelne Quartiere werden priorisiert ausge-
baut. In den nächsten Jahren sollen jährlich grö-
ßere zusammenhängende Gebiete mit jeweils 

ca. 2.500 Anschlüssen erschlossen werden. Als 
konkretes Beispiel hierzu ist der noch in 2020 

vorgesehene Baustart für die Gewerbegebiete 

Bonlanden und Augenloch III zu nennen. Im 
Zuge dieser Baumaßnahmen soll auch das Elisa-
beth-Selbert-Gymnasium mitangeschlossen 

werden. 

Durch konsequente Mitverlegung von Leerroh-
ren bei anderen Tiefbaumaßnahmen entstehen 

Teilstücke, die zunächst nicht genutzt werden 

können. Um diese Infrastruktur schnell nutzbar 
zu machen, ist es wichtig, bereits frühzeitig die 

Vernetzung der Teilstücke zu realisieren. Ent-
sprechend der Masterplanung für Filderstadt 
werden 11 zentrale Verteilerstandorte und 252 

Verteilerkästen benötigt. Durch eine frühzeitige 

Errichtung der Verteilerstandorte und die Ver-
netzung untereinander können bereits gebaute 
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Teilstücke aus der konsequenten Mitverlegung 

schnell genutzt werden. 

Die Filderstadtwerke bauen das Glasfasernetz 
nach einem festgelegten Masterplan. Daraus 

ergibt sich eine klare Netzstruktur, die es er-
möglicht, an verschiedenen Orten einzelne Ab-
schnitte oder Teilstrecken zu bauen, die dann 

später passgenau zusammengeschlossen wer-
den können. In der Anfangsphase können noch 
einzelne Anpassungen vorgenommen werden. 
Mit fortschreitendem Ausbau wird die endgül-
tige Struktur zunehmend festgelegt. 

Kommunale Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahme: 

Aufgabenträger 

Nutzenabschätzung: 

Hoher Nutzen für die Einwohner*innen 

Zeitliche Einordnung: 

Bedingt durch den hohen finanziellen und bauli-
chen Aufwand: 

langfristig (2023 – 2025) 

Personelle und monetäre Aufwandsabschät-
zung: 

Investition ca. 40 Mio. € 

Interkommunaler Ansatz / Vernetzung: 

Innerhalb des Landkreises Esslingen, insbeson-
dere mit den benachbarten Städten und Ge-
meinden. 

Auflistung möglicher Akteur*innen: 

Stadt Filderstadt (insbesondere Filderstadt-
werke), Zweckverband Breitbandversorgung im 

Landkreis Esslingen, Telekommunikationsun-
ternehmen 

Auflistung möglicher Förderprogramme: 

6. Förderaufruf Infrastruktur des BMVI (Breit-
bandförderrichtline) 

Breitbandförderung des Landes 
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0.2 FORTBILDUNGSPROGRAMME 

Unter dem Dach der „Digitalakademie@bw“ 
des Landes Baden-Württemberg haben die 

kommunalen Landesverbände das Qualifizie-
rungsprogramm „Kommunaler Digitallotse“ im 
Herbst 2018 ins Leben gerufen. Ziel dieses Pro-
gramms ist der Aufbau von Digitalisierungs-
kompetenzen innerhalb der Kommunalverwal-
tung, um auf diese Weise die digitale Transfor-
mation in den Städten, Gemeinden und Land-
kreisen weiter voranzutreiben. 

Inzwischen konnten Mitarbeiter*innen der 
Stadtverwaltung zu kommunalen Digital-
lots*innen ausgebildet werden. Um die erlang-
ten Kompetenzen innerhalb der Stadtverwal-
tung kostengünstiger, effizienter und themen-
bezogener zu verbreiten, soll eine eintägige In-
house-Schulung für alle interessierten Mitarbei-
ter*innen angeboten werden. 

Auch das Schulungsangebot der VHS zu den 

Themen der Digitalisierung soll ausgebaut wer-
den, um auch die Bürgerschaft mit dem nötigen 

Know-how auszurüsten, damit sie sich in der di-
gitalen Welt zurechtfinden. 

Kommunale Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahme: 

Aufgabenträger 

Nutzenabschätzung: 

Hoher Nutzen für die Einwohner*innen 

Hoher Nutzen für die Verwaltung 

Zeitliche Einordnung: 

Kurzfristig (2021 – 2022) 

Personelle und monetäre Aufwandsabschät-
zung: 

Eigenanteil Schulung: 450 € / Teilnehmer*in 

Interkommunaler Ansatz / Vernetzung: 

Vernetzung mit weiteren „Kommunalen Digital-
lotsen“ innerhalb des Landkreises 

Auflistung möglicher Akteur*innen: 

Verwaltungsschule des Gemeindetags 
Baden-Württemberg https://www.verwaltungs-
schule-bw.de/ 

Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademien Ba-
den-Württemberg https://www.w-vwa.de/start-
seite.html 

Auflistung möglicher Förderprogramme: 

Finanzielle Unterstützung des Landes unter 
dem Dach der „Digitalakademie@bw“ 

https://www.digitalakademie-bw.de/leistungs-
angebote/kommunaledigitallotsen/ 
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0.3 DURCHFÜHRUNG EINES 

CYBERSICHERHEITSCHECKS 

Die Digitalisierung benötigt Daten. Im Zeitalter 
der Digitalisierung wird der Daten- und Verbrau-
cherschutz durch die Cybersicherheit ergänzt. 
Der Schutz der personenbezogenen Daten von 

Bürger*innen oder spezifischer Daten von Un-
ternehmen werden unter anderem durch die 
2018 in Kraft getretene EU-Datenschutzgrund-
verordnung (EU-DSGVO) sichergestellt. In der 
Studie von „Deutschland sicher im Netz e.V.“ 
zur digitalen Sicherheitslage der Verbrau-
cher*innen in Deutschland (DsiN-Sicherheitsin-
dex 2016) lag Baden-Württemberg im unteren 
Mittelfeld. Die Digitalisierungsstrategie des 

Landes Baden-Württemberg „digital@bw“ er-
klärt u. a. die Cybersicherheit zu einem zentra-
len Querschnittsthema. Unter anderem soll eine 

umfassende Cybersicherheitsstrategie durch 

die Landesregierung entworfen werden. 

Durch täglich wachsende Risiken müssen auch 

die Städte und Gemeinden ihre IT- und Sicher-
heitsstandards überprüfen. Hohe Sicherheits-
standards und verlässliche Systeme bilden das 

Fundament für das Vertrauen von Bürger*in-
nen, Unternehmen und Partner*innen, insbe-
sondere in die E-Government-Angebote der 
Kommunen. Es gilt, mit Hilfe des von 
Komm.ONE und den Kommunalversicherungen 

entwickelten Cybersicherheitschecks Gefähr-
dungs- und Schadenspotenzial zu analysieren 
und erste präventive Maßnahmen (z. B. Aufbau 

eines Risikomanagements) zu ergreifen. Der Cy-
bersicherheitscheck und eine darauf aufbau-
ende Cybersicherheitsversicherung verfolgen 

das Ziel, die Kommune soweit wie möglich vor 
potenziellen Risiken durch Cyberangriffe zu 
schützen. 

Zusammen mit den Städten Ostfildern, Kirch-
heim und Leinfelden-Echterdingen erarbeitet 
die Stadt Filderstadt schon jetzt ein Informati-
onssicherheitsmanagementsystem (ISMS). Die-

ses beinhaltet unter anderem einen IT-Grund-
schutzkatalog und Mitarbeiter*innenschulun-
gen. 

Kommunale Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahme: 

Aufgabenträger 

Nutzenabschätzung: 

Hoher Nutzen für die Einwohner*innen 

Hoher Nutzen für die Verwaltung 

Zeitliche Einordnung: 

Mittelfristig (2023 – 2024) (Standards des Cyber-
sicherheitschecks müssen noch vom Land und 

der Komm.One erstellt werden) 

Personelle und monetäre Aufwandsabschät-
zung: 

Keine Vergleichswerte vorhanden 

Interkommunaler Ansatz / Vernetzung: 

Innerhalb des Landkreises Esslingen insbeson-
dere mit den Städten Ostfildern, Kirchheim und 

Leinfelden-Echterdingen 

Auflistung möglicher Akteur*innen: 

Kommunalversicherungen mit Komm.ONE 

Auflistung möglicher Förderprogramme: 

Keine spezifischen Programme bekannt, da Op-
timierung bestehenden Verwaltungshandelns 
(Effizienzgewinne) und Gewährleistung von 

Rechtssicherheit. 
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0.4 DIGITALE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT -
SOCIAL-MEDIA-KONZEPT 

Wenn öffentliche Hand sinnvoll und erfolgreich 

in sozialen Netzwerken kommunizieren 

möchte, braucht es mittelfristig eine Social-Me-
dia-Strategie. 

Im Bereich der Kommunikation durch Städte 

und Gemeinden sind neben analogen Medien 

und Kanälen wie Amtsblatt, Flyer, Pressemittei-
lung mittlerweile auch die städtische Website 

und vieles mehr Alltag für Bürger und Verwal-
tung. 

Die Stadt Filderstadt betreibt daneben zurzeit 
noch folgende Social-Media-Kanäle. 

 Instagram 

 Facebook 

Um erfolgreich und zielorientiert in diesen sozi-
alen Netzwerken mit den Bürger*innen kom-
munizieren zu können, hat die Stadt eine interne 

Social-Media-Strategie erstellt, die kontinuier-
lich evaluiert und auf aktuelle Gegebenheiten 
und Trends eingehend angepasst wird. Auch 

eine externe Evaluation soll folgen. 

Kommunale Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahme: 

Aufgabenträger 

Nutzenabschätzung: 

Hoher Nutzen für die Einwohner*innen 

Hoher Nutzen für die Verwaltung 

Zeitliche Einordnung: 

Umgesetzt 

Personelle und monetäre Aufwandsabschät-
zung: 

Im Referat für Bürgerbeteiligung und Öffentlich-
keitsarbeit 

Interkommunaler Ansatz / Vernetzung: 

Innerhalb des Landkreis Esslingen, insbeson-
dere mit den benachbarten Städten und Ge-
meinden. 

Auflistung möglicher Akteur*innen: 

Im Referat für Bürgerbeteiligung und Öffentlich-
keitsarbeit 

Auflistung möglicher Förderprogramme: 

Keine spezifischen Programme bekannt, da Op-
timierung bestehenden Verwaltungshandelns 

(Effizienzgewinne) und allgemeine Öffentlich-
keitsarbeit. 
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0.5 UMSETZUNG OZG-PROZESSE 

Um den Bürgern*innen für ihre Anliegen rund 
um die Uhr zur Verfügung zu stehen und die ge-
setzliche Pflicht zur Umsetzung des Online-Zu-
gangsgesetzes (OZG, vgl. Kapitel 02) zu erfül-
len, braucht es eine Erweiterung der digitalen 

Bürger*innenservices über das Portal service-
bw. 

Folgende Verwaltungsdienstleistungen wurden 

so bereits nutzerzentriert im Land entwickelt: 
• Abmeldung ins Ausland, 
• Wohnungsgeberbescheinigung, 
• Sondernutzung Plakatierung, 
• Bewohner*innenparkausweis, 
• Hund anmelden. 

Die Stadt Filderstadt kann nicht nur von den ers-
ten Schritten profitieren, sondern im Rahmen 

des personell Möglichen die Weiterentwicklung 
des Universalprozesses und der Angebote von 

service-bw aktiv mitgestalten. 
Momentan wird erarbeitet, welche Vorausset-
zungen geschaffen werden müssen, um erste 
Verwaltungsleistungen anbieten zu können. An-
schließend sollen die Prozesse nach und nach, 
sobald sie verfügbar sind, online gestellt wer-
den. Dieser Rollout soll regelmäßig mit Erklä-
rungen beworben werden, welche Maßnahmen 

die Bürger*innen ergreifen müssen, um die Pro-
zesse nutzen zu können. 

Kommunale Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahme: 

Aufgabenträger 

Nutzenabschätzung: 

Hoher Nutzen für die Einwohner*innen 

Hoher Nutzen für die Verwaltung 

Zeitliche Einordnung: 

Kurzfristig (2021 – 2022) 

Personelle und monetäre Aufwandsabschät-
zung: 

ca. 15.000 Euro 

Interkommunaler Ansatz / Vernetzung: 

Digitalisierungslabore beim Ministerium für In-
neres, Digitalisierung und Migration, Austausch 
mit weiteren Kommunen 

Zusammenarbeit mit dem Landkreis Esslingen 

Auflistung möglicher Akteur*innen: 

Land Baden-Württemberg, Landkreis Esslingen, 
Komm.ONE 

Auflistung möglicher Förderprogramme: 

Keine spezifischen Programme bekannt, da ge-
setzliche Aufgabe. Die Weiterentwicklung von 

service-bw wird von Land und Kommunen ge-
meinschaftlich finanziert (E-Government-Ver-
einbarung) 
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0.6 UMSETZUNG DIGITALPAKT SCHULE 

Der Bund stellt im Rahmen des Digitalpaktes 
5 Mrd. Euro für die IT- Infrastruktur in den Schu-
len zur Verfügung. Der Betrag ist durch das 

Corona-Konjunkturprogramm noch einmal um 
500 Millionen aufgestockt worden. Die Antrag-
stellung erfolgt über die Kommunen an das 

Land. Dafür sind Medienentwicklungspläne für 
jede Schule zu erstellen. Diese Pflicht wurde auf-
grund der Corona-Pandemie gelockert. 

Mit dem Geld aus dem Digitalpakt sollen insbe-
sondere die technische Ausstattung der Klas-
senräume und die Bereitstellung von WLAN fi-
nanziert werden. Von den zusätzlichen 500 Mio. 
können Tablets finanziert werden. Die digitale 
Ausstattung der Schulen in Filderstadt hat sehr 
hohe Priorität. Mit der Digitalisierungsstrategie 

wollen wir den Stellenwert der Bildung in unse-
rer Stadt untermauern und besonders deutlich 

machen. 

Filderstadts Schulen sind aktuell noch dabei, 
Medienentwicklungspläne zu erstellen, die für 
die Förderanträge vorliegen müssen. Hierfür 
wurden Rahmenbedingungen in einer Arbeits-
gruppe mit Vertreter*innen der einzelnen Schu-
len und der Stadtverwaltung erarbeitet. 

Kommunale Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahme: 

Aufgabenträger 

Nutzenabschätzung: 

Hoher Nutzen für die Einwohner*innen 

Zeitliche Einordnung: 

Kurz- bis mittelfristig (2021 – 2024) 

Personelle und monetäre Aufwandsabschät-
zung: 

Aufwand momentan nicht abschätzbar 

Interkommunaler Ansatz / Vernetzung: 

Innerhalb des Landkreis Esslingen, insbeson-
dere mit den benachbarten Städten und Ge-
meinden. 

Auflistung möglicher Akteur*innen: 

Land Baden-Württemberg, Landkreis Esslingen, 
Komm.ONE 

Auflistung möglicher Förderprogramme: 

Digitalpakt des Bundes 

Sofortausstattung Leihlaptop für Fernlernunter-
richt 

Sonderprogramm IT-Administration für Sup-
port und Wartung der digitalen Ausstattung der 
Schulen 

Sonderausschüttung Konjunkturprogramm 
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LEBENSBEREICH 1: LEBEN IN DEN STADTTEILEN 

„Eine ausgewogene Nutzungsmischung mit kur-
zen Wegen zwischen Wohnen, Arbeiten, Erholen 
und Versorgung macht Filderstadt zu einem at-
traktiven Wohnstandort. Die fünf Stadtteile be-
wahren sich ihre Eigenarten, teilen sich jedoch 
Funktionen und Infrastrukturen.“ (INSEK) 

Um das Leben in den fünf Stadtteilen weiterhin 

attraktiv zu halten, soll die Digitalisierung ge-
nutzt werden, die Kommunikation und Vernet-
zung der Bürgerschaft voranzubringen. Dabei 
spielt die Lebens- und Aufenthaltsqualität eine 

wesentliche Rolle. 
Information und Kommunikation sind dabei we-
sentliche Säulen, um Bürgerschaft wie Besu-
cher*innen der Stadt am städtischen Leben teil-
haben zu lassen. 

Die Stadtteile mit ihren Eigenarten sind wich-
tige Pulsadern für die Arbeit und Versorgung, 
Wohnen und Freizeit der Menschen. Dabei wei-
sen sie verschiedene Funktionen auf, die zusätz-
liche Gäst*innen und Tourist*innen einladen. 
Alle sollen sich in Filderstadt wohl-, willkommen 

und wahrgenommen fühlen. Eine offene und 
kommunikative Atmosphäre mit einer dienst-
leistungs- und bürgerorientierten Stadtverwal-
tung hilft dabei. 

Durch die nachfolgend dargestellten Maßnah-
men werden die analoge und digitale Welt ver-
bunden. Sie leisten somit einen wertvollen Bei-
trag für den sichtbaren Mehrwert der Digitalisie-
rung – die Menschen immer im Fokus. 

Maßnahmen: 

1.1 Einführung von Infoscreens 

1.2 Einführung von WLAN-Hotspots 

1.3 Einführung einer Bürger*innen-App 
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1.1 EINFÜHRUNG VON INFOSCREENS 

Die Stadteingänge sowie die Innenstadt und 
Stadtteilzentren werden täglich von unzähligen 

Bürger*innen und Besucher*innen aus der Re-
gion passiert. 

Derzeit gibt es neben Begrüßungsschildern am 
Stadteingang individuell bespielbare Plakatauf-
steller in den Stadtzentren, welche auf Veran-
staltungen hinweisen. 

Es wird in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe 
innerhalb der Stadtverwaltung geprüft werden, 
welche digitalen Möglichkeiten es gibt, um die 

Digitalisierung in Filderstadt beispielsweise mit 
wichtigen aktuellen Informationen, Veranstal-
tungshinweisen oder auch Verkehrsinformatio-
nen (z. B. Baustellen, ÖPNV) sichtbarer zu ma-
chen. 

Ein städtisches Gesamtkonzept für alle Anzeige-
tafeln innerhalb der Stadt birgt wichtige Vor-
teile: Neben weiteren Informationsstandorten 
wird auch eine Zeitersparnis beim Einspielen 

von Anzeigen realisiert werden. Mit Blick auf die 

Nutzenabschätzung lässt sich insbesondere in-
nerhalb der Verwaltung eine Effizienzsteige-
rung feststellen. Planen und Plakate müssen 

nicht mehr gedruckt werden, Mitarbeiter des 

Bauhofs müssten diese nicht mehr wechseln 
und montieren. All dies würde vom Schreibtisch 

aus gesteuert werden können. 

Kommunale Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahme: 

Aufgabenträger 

Nutzenabschätzung: 

Hoher Nutzen für die Einwohner*innen 

Zeitliche Einordnung: 

Kurzfristig (2021 – 2022) 

Personelle und monetäre Aufwandsabschät-
zung: 

Je nach Anzahl und Umfang der Monitore 

Interkommunaler Ansatz / Vernetzung: 

Austausch mit anderen Kommunen, die vor der 
gleichen Herausforderung stehen. 

Auflistung möglicher Akteur*innen: 

Private Dienstleister*innen 

Auflistung möglicher Förderprogramme: 

Programm zur Kofinanzierung von regionalen 
Modellprojekten und Kooperationen im Bereich 

Wirtschaft und Tourismus. 
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1.2 EINFÜHRUNG VON WLAN-HOTSPOTS 

Eine der in der Beteiligung der Bürger*innen 
häufig genannte Maßnahme zur Digitalisierung 

in Filderstadt war die Einführung von WLAN-
Hotspots – in allen Stadtteilen. 

Mit der Installation von öffentlichen, freien 
WLAN-Hotspots und ggf. der (Mit-)Nutzung von 

Angeboten von Privaten (z. B. Gewerbetrei-
bende, Gastronomen) kann eine entsprechende 
Netzabdeckung gewährleistet werden, damit 
Bürger*innen wie Besucher*innen im Internet 
schnell unterwegs sein können. 

Denn im 21. Jahrhundert gehört es zur Aufent-
haltsqualität, neben Sicherheit, Sauberkeit und 

attraktiven Einzelhandels- und Gastronomiean-
geboten mit Hilfe von leistungsfähigen WLAN-
Hotspots von unterwegs digital kommunizieren 

oder auch Dienstleistungen und Informationen 

zu Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie sowie 
Sehenswürdigkeiten digital recherchieren zu 

können. Damit entsteht ein Mehrwert für die ge-
samte Stadt. 

Auch WLAN-Access-Points des internen Ver-
waltungsnetzes sollen ausgebaut werden. In 
diesem Zuge können die Außenstellen (Kinder-
gärten, Bauhof etc.) ans Verwaltungsnetz ange-
schlossen werden, was zu einem schnelleren 
und unkomplizierteren Datenaustausch führt. 
Mitarbeiter*innen können ihre Arbeitszeit über 
ein Zeiterfassungsterminal buchen und müssen 
diese nicht mehr händisch in eine Tabelle eintra-
gen. Auch wäre ein digitales Schwarzes Brett für 
die Kindergärten dadurch umsetzbar. 

Kommunale Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahme: 

Aufgabenträger, Moderator 

Nutzenabschätzung: 

Hoher Nutzen für die Einwohner*innen 

Hoher Nutzen für die Verwaltung 

Zeitliche Einordnung: 

Kurzfristig (2021 – 2022) 

Personelle und monetäre Aufwandsabschät-
zung: 

Investition: ca. 10.000 Euro bei Installation durch 

Kommune 

Interkommunaler Ansatz / Vernetzung: 

Innerhalb des Landkreises Esslingen, insbeson-
dere mit den benachbarten Städten und Ge-
meinden. 

Auflistung möglicher Akteur*innen: 

Aktuell wird geprüft, ob die Stadtverwaltung die 

Maßnahme durch Eigenleistung umsetzen 
kann. Ansonsten müssen private Dienstleis-
ter*innen beauftragt werden. 

Auflistung möglicher Förderprogramme: 

Förderprogramme im Rahmen der Digitalisie-
rungsinitiative des Landes Baden-Württemberg 

digital@bw. 
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1.3 EINFÜHRUNG EINER BÜRGER*INNEN-APP 

Ein zentrales Anliegen der Bürger*innen und 
Teilnehmer*innen des Beteiligungsprozesses 

war die Einführung einer Bürger*innen-App. 

Damit erweitert die Stadt Filderstadt ihr „Kom-
munikationsportfolio“ (s. Maßnahme 0.4 bzw. 
Kapitel 08) um eine digitale Anwendung für mo-
bile Endgeräte. 

Da es aber viele verschiedene Ansätze zur Um-
setzung einer Bürger*innen-App gibt, wie die 
mobile Darstellung der Homepage, eine Um-
frage- bzw. Forumsfunktion oder ein digitaler 
Marktplatz bzw. Flohmarkt, um nur wenige zu 
nennen, sollen die genauen Funktionen von den 

Nutzer*innen selbst festgelegt werden. Aus die-
sem Grund sollen die Anforderungen an die App 
im Rahmen eines Bürger*innenbeteiligungsfor-
mates festgelegt werden. So soll eine optimale 

Akzeptanz bei den Bürger*innen entstehen. 

Kommunale Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahme: 

Aufgabenträger 

Nutzenabschätzung: 

Hoher Nutzen für die Einwohner*innen 

Zeitliche Einordnung: 

Mittelfristig (2023 – 2024) 

Personelle und monetäre Aufwandsabschät-
zung: 

Investition: ca. 10.000 Euro 

Interkommunaler Ansatz / Vernetzung: 

Innerhalb des Landkreises Esslingen, insbeson-
dere mit den benachbarten Städten und Ge-
meinden. 

Auflistung möglicher Akteur*innen: 

Private Dienstleister und Komm.ONE 

Auflistung möglicher Förderprogramme: 

Förderprogramme im Rahmen der Digitalisie-
rungsinitiative des Landes Baden-Württemberg 

digital@bw 
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LEBENSBEREICH 2: VERWALTUNG UND BÜRGER*INNENSERVICES 

Die Veränderungen des digitalen Wandels be-
schäftigen auch und insbesondere die Stadtver-
waltung. Prozesse, Strukturen und Dienstleis-
tungen werden sich verändern (s. Kapitel 02; 
Maßnahme 0.5 Umsetzung OZG-Prozesse). 

Das Rathaus wird stärker zum Ort der Begeg-
nung und der Gemeinschaft werden – hierzu 
benötigt es eine gute dienstleistungsorientierte 
und zukunftsfähige Verwaltung. 

Neben internen Veränderungsprozessen stellt 
insbesondere die Einführung der Online-Ter-
minvergabe und die Nutzung eines LoRaWAN-
Netzes wichtige Schritte auf dem Weg zur mo-
dernen und innovativen Zukunftskommune 

dar. 

Dabei stehen der Mehrwert für die Bürger-
schaft und der Mitarbeiter*innen der Stadtver-
waltung sowie die Nachhaltigkeit und der Kli-
mawandel im Fokus der Umsetzung. Damit 
werden die jeweiligen Handlungsfelder des In-
tegrierten Nachhaltigen Stadtentwicklungs-
konzept (INSEK) erfüllt, auch wenn dort der Le-
bensbereich Verwaltung und Bürger*innenser-
vices nicht explizit vorgesehen war. 

Maßnahmen: 

2.1 Einführung der E-Akte 

2.2 Online-Terminvergabe 

2.3 Einführung eines internen Antragwork-
flows 

2.4 Ratsinformationssystem 

2.5 Aufbau eines LoRaWAN-Netzes 
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2.1 EINFÜHRUNG DER E-AKTE 

Die E-Akte ist ein zentraler Baustein der Digita-
lisierung der Verwaltung. Sie verbessert die Ab-
läufe und die Zusammenarbeit innerhalb der Be-
hörden und mit anderen Einrichtungen. Die E-
Akte als Bestandteil eines Dokumentenmana-
gementsystems (DMS) schafft erst die Voraus-
setzungen für das Arbeiten im Homeoffice wie 
zum Beispiel in Zeiten der Pandemie. Durch di-
gitale Aktenführung werden die Verwaltungs-
prozesse beschleunigt, Antragsteller*innen er-
halten schneller die Bescheide. Digitale Archive 

mit den E-Akten reduzieren nicht zuletzt den 

Raumbedarf von konventionellen Aktenabla-
gen. Die vollumfängliche Einführung der E-Akte 

zählt zu den wichtigsten Maßnahmen der Um-
setzung der Digitalisierungsstrategie. 

Mit Einführung des DMS Regisafe im Jahr 2018 
wurde der erste Schritt zur E-Akte in Filderstadt 
bereits gegangen. Um diesen Weg konsequent 
weiter zu gehen und das Ziel des Gesetzgebers 

einer papierlosen Verwaltung zu erfüllen, müs-
sen die Bestandsakten der Stadtverwaltung di-
gitalisiert werden, ein elektronischer Postein-
gang und die E-Rechnung eingeführt werden. 

Diese Maßnahme soll im Rahmen eines Pilot-
projekts erst in einem Amt eingeführt werden, 
um erste Schwierigkeiten zu lokalisieren und 

Fehler beheben zu können, bevor diese die 
ganze Verwaltung betreffen. 

Kommunale Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahme: 

Aufgabenträger 

Nutzenabschätzung: 

Hoher Nutzen für die Einwohner*innen 

Hoher Nutzen für die Verwaltung 

Zeitliche Einordnung: 

Kurz- bis mittelfristig (2021 – 2024) 

Personelle und monetäre Aufwandsabschät-
zung: 

Aktuell nicht abschätzbar 

Interkommunaler Ansatz / Vernetzung: 

Austausch mit anderen Kommunen, die vor der 
gleichen Herausforderung stehen. 

Auflistung möglicher Akteur*innen: 

Private Anbieter, z. B. Fachverfahrensanbie-
ter*innen bzw. Regisafe 

Auflistung möglicher Förderprogramme: 

Keine spezifischen Programme bekannt, da Op-
timierung des bestehenden Verwaltungshan-
delns erfolgt (Effizienzgewinne). 
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2.2 ONLINE-TERMINVERGABE 

Nicht zuletzt hat die Corona-Pandemie ge-
zeigt, wie wichtig eine Online-Terminvergabe 

auf der Homepage der Stadtverwaltung ist. 
Antragsteller*innen reduzieren so den Zeit-
aufwand für Verwaltungsangelegenheiten und 

die Verwaltung selbst kann ihre Ressourcen 

besser planen. Die damit verbundene Flexibili-
tät kommt allen Beteiligten zugute. Die Ein-
führung der Online-Terminvergabe zählt da-
her zu den prioritären Maßnahmen der Digita-
lisierungsstrategie. 

Kommunale Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahme: 

Aufgabenträger 

Nutzenabschätzung: 

Hoher Nutzen für die Einwohner*innen 

Hoher Nutzen für die Verwaltung 

Zeitliche Einordnung: 

Kurzfristig (2021 – 2022) 

Personelle und monetäre Aufwandsabschät-
zung: 

Investition: ca. 5.000 € 

Interkommunaler Ansatz / Vernetzung: 

Austausch mit anderen Kommunen, die vor 
der gleichen Herausforderung stehen. 

Auflistung möglicher Akteur*innen: 

Private Anbieter*innen 

Auflistung möglicher Förderprogramme: 

Keine spezifischen Programme bekannt 
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2.3 EINFÜHRUNG EINES INTERNEN AN-
TRAGWORKFLOWS 

Mit Hilfe der Einführung eines verwaltungsin-
ternen Antragworkflows sollen die bisherigen 

analogen Prozesse browserbasiert digital ab-
gebildet werden. 

Beispielsweise soll der Prozess von Dienst-
reiseantrag, -genehmigung und -abrechnung 

medienbruchfrei von den Antragsstellenden 
über die genehmigende Stelle bis hin zur be-
wirtschaftenden Stelle erfolgen. 

Weitere Anwendungsfälle sind zum Beispiel 
der Entgeltnachweis für Mitarbeiter*innen, 
die Dokumentation zu Arbeitsschutz und -si-
cherheit sowie die Schlüsselverwaltung. 

Die Prozesse sollen jeweils ämterübergreifend 

betrachtet werden, um die bisher praktizierte 

Schrittfolge zu analysieren und für eine digi-
tale Übertragung des Workflows anzupassen. 

Ziel ist es, durch den internen Workflow Res-
sourcen zu schonen und die Effizienz in den 

Prozessen zu steigern. 

Kommunale Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahme: 

Aufgabenträger 

Nutzenabschätzung: 

Geringer Nutzen für die Einwohner*innen 

Hoher Nutzen für die Verwaltung 

Zeitliche Einordnung: 

Kurzfristig (2021 – 2022) 

Personelle und monetäre Aufwandsabschät-
zung: 

Investition: ca. 10.000 € 

Interkommunaler Ansatz / Vernetzung: 

Austausch mit anderen Kommunen, die vor 
der gleichen Herausforderung stehen. 

Auflistung möglicher Akteur*innen: 

Private Dienstleister 

Auflistung möglicher Förderprogramme: 

Keine spezifischen Programme bekannt, da 
Optimierung des bestehenden Verwaltungs-
handelns erfolgt (Effizienzgewinne). 
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2.4 RATSINFORMATIONSSYSTEM 

Die Verbesserung der politischen Entschei-
dungsprozesse ist ein wichtiges Ziel der Digi-
talisierungsstrategie. Immer mehr Gemeinde-
vertreter*innen nutzen moderne Kommunika-
tionsmittel wie Tablets oder Laptops. Sie wol-
len möglichst alle Sitzungsunterlagen, wie 

Vorlagen oder Protokolle, digital erhalten. Die 
Steuerung des Sitzungsdienstes erfolgt aus 

entsprechenden Ratsinformationssystemen. 
Zusätzlich dienen sie dem Zweck der Verbes-
serung des Wissensmanagements durch elekt-
ronische Archivierung und Verknüpfung mit 
weiteren digitalen Prozessen wie der Abrech-
nung der Sitzungsentschädigungen und der 
Öffentlichkeitsarbeit. Nicht zuletzt führt der 
digitale Sitzungsdienst zu einer erheblichen 

Einsparung von Papier, der Fakturierung und 
von Versandkosten. 

Durch die Möglichkeit der webbasierten Ein-
sicht in Sitzungsunterlagen und Protokolle für 
die Bürger*innen entsteht ein hoher Nutzen 
und Transparenz für die Bürger*innen. 

In Filderstadt wird schon seit 2009 das Ratsin-
formationssystem More! rubin eingesetzt, 
welches zur Vorlagenerstellung, für die Über-
mittlung der Sitzungsunterlagen, Einladung 

und Teilnahme an Sitzungen, das Führen des 

Sitzungskalenders und viele weitere Funktio-
nen genutzt wird. Seit 2018 nutzen die Ge-
meinderät*innen auch die App Dipolis für die 

papierlose und mobile Vorlagenbearbeitung. 
Anfangs wurde das System von einer Projekt-
gruppe getestet. Inzwischen hat die Mehrheit 
des Gremiums diese papiersparende Alterna-
tive angenommen. 

Sowohl die Funktion der Software als auch die 

gesamte digitale Gremienarbeit soll zukünftig 

weiterentwickelt werden. Aufgrund der 
Corona-Pandemie konnte ein Live-Stream der 
Gemeinderatssitzungen eingerichtet werden. 
Aktuell wird die Verhältnismäßigkeit geprüft, 
ob sich dies auch nach der Krise weiterführen 
lässt. 

Kommunale Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahme: 

Aufgabenträger 

Nutzenabschätzung: 

Hoher Nutzen für die Einwohner*innen 

Hoher Nutzen für die Verwaltung 

Zeitliche Einordnung: 

Umgesetzt 

Personelle und monetäre Aufwandsabschät-
zung: 

Ca. 57.000 Euro 

Interkommunaler Ansatz / Vernetzung: 

Austausch mit anderen Kommunen, die vor 
der gleichen Herausforderung stehen. 

Auflistung möglicher Akteur*innen: 

Private Dienstleister*innen 

Auflistung möglicher Förderprogramme: 

Keine spezifischen Programme bekannt, da 

Optimierung des bestehenden Verwaltungs-
handelns erfolgt (Effizienzgewinne). 
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2.5 AUFBAU EINES LORAWAN-NETZES 

Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) 
ist ein Netzprotokoll, das sich gut für die draht-
lose Übertragung geringer Datenmengen eig-
net. Dieses weltweit normierte Funknetz 
wurde speziell für Anwendungen im Bereich 

des Internets der Dinge konzipiert. Es eignet 
sich daher für die drahtlose Kommunikation 
zwischen IoT-Objekten wie Sensoren und Zäh-
lern. 

Für die städtische Infrastruktur ist LoRaWAN 

ein wichtiger Baustein zur sicheren Daten-
übertragung. So können zum Beispiel auf 
Parkflächen aufgeklebte Sensoren freie bzw. 
besetze Parkflächen melden. Die Steuerung 
von Infrastrukturen (sind Fenster in der Sport-
halle offen oder geschlossen, gibt es außerge-
wöhnliche Wasserverbräuche etc.) und andere 

derartige Fragen lassen sich mit LoRaWAN lö-
sen. 

Die Stadt Filderstadt will dieses Netzprotokoll 
verstärkt in den Bereichen Mobilität und Ener-
gieversorgung einsetzen. 

Welche genauen Maßnahmen umgesetzt wer-
den, soll noch erörtert werden. 

Kommunale Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahme: 

Aufgabenträger 

Nutzenabschätzung: 

Hoher Nutzen für die Einwohner*innen 

Zeitliche Einordnung: 

Langfristig (ab 2025) 

Personelle und monetäre Aufwandsabschät-
zung: 

Je nach Bedarf, Investition ca. 15.000 € 

Interkommunaler Ansatz / Vernetzung: 

Austausch mit anderen Kommunen, die vor 
der gleichen Herausforderung stehen. 

Auflistung möglicher Akteur*innen: 

Filderstadtwerke; private Dienstleister*innen 

Auflistung möglicher Förderprogramme: 

Förderprogramme im Rahmen der Digitalisie-
rungsinitiative des Landes Baden-Württem-
berg digital@bw 
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LEBENSBEREICH 3: WIRTSCHAFT, ARBEIT & MOBILITÄT 

„Filderstadt fördert seinen Unternehmensbestand 
und unterstützt die Ansiedlung neuer Wirtschafts-
zweige. Als attraktiver Wirtschafts- und Wohn-
standort kann Filderstadt Arbeitsplätze und die 
Finanzkraft der Kommune sichern.“ (INSEK) 

Am Wirtschaftsstandort Filderstadt zeigen sich 

die Stärken unseres Landes: Die örtliche Struk-
tur von Wirtschaft, Handel, Gewerbe und 
Dienstleistung ist vielfältig und leistungsstark. 
Neben Mittelstand und Handwerk finden sich in-
novative und kreative (Jung-)Unternehmen in 
der bunten Unternehmer*innenlandschaft. 
Doch die Akteur*innen stehen vor vielfältigen 

Herausforderungen, gerade auch mit Blick auf 
den digitalen Wandel und die damit verbundene 

Transformation der Geschäftsfelder. 

Die Einführung einer Einzelhandels-Website soll 
Einzelhändlern eine Plattform bieten, sich aus-
zutauschen und ihre Waren online anzubieten. 
Eine App zur B2B-Vernetzung soll Start-ups den 
Einstieg und den Austausch mit erfahrenen Un-
ternehmen erleichtern. 

Maßnahmen: 

3.1 Einführung einer Einzelhandels-Web-
site 

3.2 App zur B2B-Vernetzung 
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3.1 EINFÜHRUNG EINER EINZELHANDELS-
WEBSITE 

Gerade in Zeiten wie diesen ist die Förderung 

des lokalen Einzelhandels eine zentrale Her-
ausforderung. Um auch zukünftig die Attrakti-
vität und die Angebote der örtlichen Einzel-
händler sichtbar zu machen, sollen alle we-
sentlichen Informationen auf einer Website 
dargestellt werden. 

Die Website bietet die Möglichkeit, zielgrup-
penorientiert Informationen seitens der Stadt-
verwaltung im internen Bereich an die örtli-
chen Einzelhändler*innen zu vermitteln und 

im Sinne eines Dialogs auch den Nutzer*innen 

die Möglichkeit zu geben, unmittelbar zu ant-
worten bzw. ihr Anliegen zu formulieren. Die 

Einzelhändler*innen können sich untereinan-
der austauschen und ihr Angebot öffentlich 

bewerben. Auch Kunden können über die 
Website Kontakt zu den Verkäufern aufneh-
men. 

Gemeinsam mit den Verantwortlichen aus 

dem Handel sollen die konkreten Bedarfe und 
die Umsetzungsmöglichkeiten überprüft wer-
den. 

Kommunale Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahme: 

Aufgabenträger 

Nutzenabschätzung: 

Hoher Nutzen für die Einwohner*innen 

Zeitliche Einordnung: 

Kurzfristig (2021 – 2022) 

Personelle und monetäre Aufwandsabschät-
zung: 

Investition: ca. 14.000 Euro 

Interkommunaler Ansatz / Vernetzung: 

Austausch mit anderen Kommunen, die vor 
der gleichen Herausforderung stehen. 

Auflistung möglicher Akteur*innen: 

Private Dienstleister*innen 

Auflistung möglicher Förderprogramme: 

Keine spezifischen Programme bekannt, da 

Optimierung des bestehenden Verwaltungs-
handelns erfolgt (Effizienzgewinne). 
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3.2 APP ZUR B2B-VERNETZUNG 

Die Stärkung der lokalen und regionalen Wirt-
schaft durch leistungsfähige Infrastrukturen 

ist eine zentrale Aufgabe der Stadt. Unter-
nehmen bedeuten Arbeitsplätze, Einwoh-
ner*innen und nicht zuletzt Steuereinnah-
men. Die Gründung von Unternehmen insbe-
sondere im Bereich von Start-ups ist weiter-
hin mit viel Bürokratie verbunden. Gründer-
plattformen können dazu beitragen, Unter-
nehmensgründungen zu vereinfachen und da-
mit zu beschleunigen. 

Mit der Entwicklung und Einführung einer 
App zur Vernetzung von Unternehmen, Ar-
beitnehmer*innen, Gründer*innen etc. soll 
dies erreicht werden. Die App enthält meh-
rere Funktionalitäten, die im Rahmen der Pro-
jektlaufzeit auf die Nutzerbedürfnisse ange-
passt werden. Der Fokus liegt dabei zunächst 
auf der Vernetzung von B2B(Business to Busi-
ness)-Kontakten auf Basis der eigenen Inte-
ressen und Fähigkeiten; weitere Funktionali-
täten werden in Abstimmung mit den Nut-
zer*innen und Zielgruppen darüber hinaus er-
gänzt, wie zum Beispiel insbesondere die Su-
che von Räumlichkeiten, die Planung von 

Treffen oder Vermittlung von ehrenamtlichen 

„Expert*innen“, die zu bestimmten Fragen 
durch eigene Erfahrung oder ihr eigenes 

Netzwerk weiterhelfen können. 

Kommunale Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahme: 

Aufgabenträger 

Nutzenabschätzung: 

Mittlerer Nutzen für die Einwohner*innen 

Zeitliche Einordnung: 

Kurzfristig (2021 – 2022) 

Personelle und monetäre Aufwandsabschät-
zung: 

Investition: ca. 10.000 Euro 

Interkommunaler Ansatz / Vernetzung: 

Projektpartner Stadt Esslingen am Neckar 

Auflistung möglicher Akteur*innen: 

Private Dienstleister*innen 

Auflistung möglicher Förderprogramme: 

Programm zur Kofinanzierung von regionalen 

Modellprojekten und Kooperationen im Be-
reich Wirtschaft und Tourismus vom Verband 

Region Stuttgart 
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LEBENSBEREICH 4: KUNST & KULTUR 

„Filderstadt baut eine Kultur-Community auf, 
die bewährte Kulturstandorte und Handlungs-
formen vernetzt und das Kulturangebot als be-
deutsamen Identitäts- und Standortfaktor 
stärkt. Kulturangebote sind für alle bezahlbar 
und zugänglich.“ (INSEK) 

Filderstadt ist auch im Bereich Kunst und Kul-
tur eine Stadt mit vielen Möglichkeiten und 

setzt dabei das Stadt-Motto zielgerichtet um. 
Jede*r findet im umfangreichen Angebot an 

Freizeitangeboten, außerschulischen Projek-
ten und Kulturveranstaltungen etwas für ihren 
oder seinen Geschmack. 

Um den Museumsbesuch auch für jüngere 

Zielgruppen attraktiv und abwechslungsreich 
zu gestalten, soll dieser mit Hilfe einer bundes-
weit einheitlichen App interaktiv gestaltet 
werden. 

Maßnahmen: 

4.1 Interaktive Museen 
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4.1 INTERAKTIVE MUSEEN 

Museen sind ein wichtiger Bestandteil unserer 
Kultur. So soll auch in absehbarer Zeit die 

Sammlung Domberger in einem Museum in 

Filderstadt der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden. Ein Schwerpunkt des Museums 

liegt auf praktischen, niederschwelligen Sieb-
druckangeboten für alle, da Wissen nur durch 
„Begreifen“ und „Spielen“ auf positive Weise 

vermittelt werden kann. 

Als digitaler Ansatz soll die Gaming-Anwen-
dung „Mein Objekt“ zum Einsatz kommen, die 
im Rahmen von „museum4punkt0“ vom ga-
melab.berlin der Humboldt-Universität in Zu-
sammenarbeit mit der Stiftung Humboldt Fo-
rum im Berliner Schloss entwickelt wurde. Es 

ist angestrebt, dass diese Anwendung die 

erste einheitliche Museums-App im Bund wer-
den soll. Statt Tausender Objekte ordnet 
„Mein Objekt“ den Besucher*innen individuell 
zunächst genau ein Objekt zu. Die Auswahl er-
folgt auf Basis der jeweiligen Interessen, Er-
fahrungen und Erwartungen der Besucher*in-
nen. Das Objekt ist dann auch nicht mehr pas-
siv hinter einer Vitrine, sondern tritt mit den 
Besuchern*innen in einen interaktiven und un-
terhaltsamen Chat-Dialog auf dem Smart-
phone. Dort werden Informationen erzählt, die 
auf keinem Beschreibungstext stehen und tief 
in die Geschichte der Objekte führen können. 
Die Objekte werden so aktiv und kontrovers 
zum Leben erweckt und stellen immer wieder 
die Frage an die Besucher*innen zurück, wie 

sie sich selbst im jeweiligen Kontext verorten. 
Das Objekt zeigt sich dabei von einer ganz an-
deren Seite, als man es im Museum gewohnt 
ist: Es spricht mal in launischem, mal neugieri-
gem, mal traurigem oder ironischem Ton, geht 
dabei immer wieder direkt auf die Fragen und 

Antworten der Besucher*innen ein und spricht 
sie damit direkt, subjektiv und emotional an. 
Die App soll auf das Museumsangebot in Fil-
derstadt aufmerksam machen, Besucher*in-
nen zum wiederholten Besuch animieren und 
eine jüngere Zielgruppe ansprechen. 

Kommunale Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahme: 

Aufgabenträger 

Nutzenabschätzung: 

Hoher Nutzen für die Einwohner*innen 

Zeitliche Einordnung: 

Kurzfristig (2021 – 2022) 

Personelle und monetäre Aufwandsabschät-
zung: 

Investition: ca. 16.000 € 

Interkommunaler Ansatz / Vernetzung: 

Austausch mit anderen Kommunen, die vor 
der gleichen Herausforderung stehen. 

Auflistung möglicher Akteur*innen: 

Humboldt-Universität in Zusammenarbeit mit 
der Stiftung Humboldt Forum 

Auflistung möglicher Förderprogramme: 

„dive in“ Programm für digitale Interaktionen 

der Kulturstiftung des Bundes 
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LEBENSBEREICH 5: AUFWACHSEN & 

LERNEN 

„Filderstadt steht für Kinder – und Familien-
freundlichkeit, Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und Chancengleichheit. Das hochwertige 
schulische und außerschulische Betreuungs-
und Bildungsangebot wird von einem Netzwerk 
von Anbietern getragen.“ (INSEK) 

Ein zentraler Baustein des integrierten nach-
haltigen Stadtentwicklungskonzepts ist die 
Bildung. Auch die Bürger*innenumfrage hat 
ergeben, dass die Bildung in Filderstadt digita-
lisiert werden soll. Während die Digitalisierung 
in den Schulen durch den Digitalpakt Schule 

vorangetrieben wird (vgl. 0.6), dürfen die Er-
wachsenen- und die außerschulische Bildung 

nicht vernachlässigt werden. 

Maßnahmen: 

5.1 Online-VHS 
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5.1 ONLINE-VHS 

Die Volkshochschulen leisten im Rahmen der 
Erwachsenenbildung eine wichtige Aufgabe. 
Angesichts aktueller Erfahrungen mit der 
Corona-Pandemie ändern sich die Bedingun-
gen in Richtung Hybrid-Unterricht. Um ihre 

Teilnehmer*innen zu erreichen, müssen 

die Volkshochschulen verstärkt Online-Kurse 
anbieten. Und genau dafür hat die VHS Filder-
stadt den „Lockdown“ Anfang des Jahres 2020 

genutzt. Es wurde innerhalb kürzester Zeit 
eine neue Homepage aufgesetzt, auf der die 

Online-Buchung von Kursen möglich ist. Sie 

bietet zudem Zugriff auf die VHS-Cloud, in der 
sich die Teilnehmer*innen mit Dozent*innen 

offen und geschlossen austauschen sowie auf 
Unterrichtsmaterialien zugreifen können. 

In Kooperation mit dem Land Baden-Würt-
temberg konnten frühzeitig auch erste kosten-
lose Online-Vorträge zum Thema Gesundheit 
organisiert werden (gesundaltern@BW). Zwi-
schenzeitlich finden Online-Seminare zu den 
verschiedensten Themenfeldern statt, die be-
quem vom Sofa aus oder innerhalb der Qua-
rantäne besucht werden können. 

Aktuell wird eine Machbarkeitsstudie zur digi-
talen Volkshochschule erstellt, in der sowohl 
der Unterrichtsablauf sowie die Verwaltung 

auf weitere Digitalisierungsmöglichkeiten un-
tersucht wird. 

Kommunale Rolle bei der Umsetzung der 
Maßnahme: 

Aufgabenträger 

Nutzenabschätzung: 

Hoher Nutzen für die Einwohner*innen 

Zeitliche Einordnung: 

Bereits umgesetzt 

Personelle und monetäre Aufwandsabschät-
zung: 

Ca. 3000 Euro 

Interkommunaler Ansatz / Vernetzung: 

Einheitlicher Auftritt mit anderen Volkshoch-
schulen. 

Auflistung möglicher Akteur*innen: 

Private Dienstleister, Deutscher Volkshoch-
schulverband 

Auflistung möglicher Förderprogramme: 

Verschiedene Förderprogramme zu ver-
schiedenen Maßnahmen 
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MASSNAHMENÜBERSICHT 

Maßnahme Umge- Kurz- Mittel- Lang-
setzt fristig fristig fristig 

0.1 Entwicklung einer FTTB/FTTH-Planung X X X 

0.2 Fortbildungsprogramm X 

0.3 Durchführung eines Cybersicherheitschecks X 

0.4 Digitale Öffentlichkeitsarbeit – Social-Media-Konzept X 

0.5 Umsetzung OZG-Prozesse X 

0.6 Umsetzung Digitalpakt Schule X 

LEBENSBEREICH 1: LEBEN IN DER STADT 

1.1 Einführung von Infoscreens X 

1.2 Einführung von WLAN-Hotspots X 

1.3 Einführung einer Bürger*innen-App X 

LEBENSBEREICH 2: VERWALTUNG & BÜRGERSERVICES 

2.1 Einführung der E-Akte X 

2.2 Online-Terminvergabe X 

2.3 Einführung eines internen Antragworkflows X 

2.4 Ratsinformationssystem X 

2.5 Aufbau eines LoRaWAN-Netzes X 

LEBENSBEREICH 3: WIRTSCHAFT, ARBEIT & MOBILITÄT 

3.1 Einführung einer Einzelhandelswebsite X 

3.2 App zur B2B-Vernetzung X 

LEBENSBEREICH 4: KUNST & KULTUR 

4.1 Interaktive Museen X 

LEBENSBEREICH 5: AUFWACHSEN & LERNEN 

5.1 Online-VHS X 
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Integration in Verwaltungsstrukturen 

Wie geht es nun weiter? Wie muss sich die Stadt-
verwaltung aufstellen, um die skizzierten Maß-
nahmen umzusetzen und die Digitalisierung ak-
tiv mitzugestalten? 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist der Aufbau 

von Strukturen innerhalb der Verwaltung bzw. 
die Integration in bestehende Strukturen, wel-
che die Digitalisierung sowie die Realisierung 

der Strategie steuern. 

In der Stadtverwaltung Filderstadt liegt das The-
menfeld „Digitalisierung“ im Aufgabenbereich 
des Digitalisierungsbeauftragten Christian Dei-
bert (seit 01.07.2020) eingebunden im Referat 
Wirtschaft und Marketing als Stabstelle beim 
Oberbürgermeister Christoph Traub. Ein regel-
mäßiger Austausch bezüglich der Fortschritte in 

Sachen Digitalisierung findet im monatlichen 
Jour fixe sowie in den wöchentlichen Amtsleiter-
runden statt. 

Darüber hinaus wurde bereits eine regelmäßig 

tagende Projektgruppe „Digitale-Ausbau-
Agenda der Stadt Filderstadt“ gebildet. Mitglie-
der dieser Projektgruppe sind Vertreter der 
Stadtverwaltung und des Gemeinderats. 

Während des bisherigen Prozesses wurde der 
Gemeinderat bedarfsorientiert über den Pro-
jektstand informiert und eingebunden (siehe 

Kapitel 03, Meilenstein 1). Es ist vorgesehen, den 

Gemeinderat auch zukünftig über den Sach-
stand zu unterrichten (vgl. nachstehendes Kapi-
tel 07). 

Die Erfahrungen des Entwicklungsprozesses, 
z. B. ämterübergreifende Kommunikation und 

Zusammenarbeit, werden bei der Einführung 
bzw. Umsetzung von Digitalisierungsprojekten 

ein wesentlicher Erfolgsfaktor sein. 

Dabei werden die Veränderung der Arbeitswelt 
und das Change-Management sowie die inter-
disziplinäre Projektarbeit für die dezidierte Um-
setzung der Maßnahmen wichtig werden. 
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Fortschreibung der Strategie / Monitoring 

Die vorliegende Strategie stellt eine Moment-
aufnahme zum Quartal 3 – 2020 dar. Sie be-
schreibt einerseits den Status quo in der Stadt 
Filderstadt und zeigt andererseits auf, welche 

Digitalisierungsbemühungen die Stadt in den 

kommenden Jahren unternehmen wird. 

Der digitale Wandel schreitet in allen Lebensbe-
reichen der öffentlichen Verwaltung, aber auch 

in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur rasant 
voran. Die Wünsche der Bürger*innen unterlie-
gen ebenso einem stetigen Wandel wie die tech-
nischen Möglichkeiten, diese Wünsche zu bedie-
nen. Wandel und Veränderung gehören zum 
täglichen Leben. 

Dies bedingt die Notwendigkeit, die vorliegende 

Momentaufnahme als solche zu begreifen. Es 

versteht sich mithin von selbst, dass die vorlie-
gende Strategie eines regelmäßigen Monito-
rings bedarf und wo immer nötig fortgeschrie-
ben werden sollte. 

Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Jahre bis 
einschließlich 2025. Die Stadt Filderstadt beab-
sichtigt jedoch, auch über diesen Zielzeitpunkt 
hinaus eine beispielgebende „Smart City“ in der 
Größenklasse der Kommunen über 20.000 Ein-
wohnern zu sein. 

Aus kommunalrechtlicher Sicht bietet es sich in-
soweit an, das Monitoring der Strategie bereits 

jetzt, und über das Jahr 2025 hinaus, in den jähr-
lichen Prozess der Haushaltsplanaufstellung 

(§ 80 GemO) einzubinden. Im Zuge der Mittel-
anmeldungen sind insbesondere die Fachämter 
aufgerufen, sich Gedanken zu machen, wie sich 

der Umsetzungsstand der einzelnen Maßnah-
men gestaltet und wo gegebenenfalls neue 
Maßnahmen vorgesehen werden könnten. 

Hier ist beabsichtigt, die Maßnahmen nicht nur 
finanziell darzustellen, sondern sie als Schlüssel-
positionen im Sinne der Gemeindehaushaltsver-
ordnung zu definieren. Sie sind mit messbaren 

Zielen zu hinterlegen und anhand von Kennzah-
len jährlich zu evaluieren (§ 4 Abs. 2 GemHVO). 
Damit kommt diesen Maßnahmen auch mit 
Blick auf die Gemeinderatsbefassung eine be-
sondere Bedeutung als kommunalpolitischer 
Schwerpunkt zu. 

Besondere Bedeutung kommt damit einherge-
hend auch der fünfjährigen Finanzplanung zu 

(§ 85 GemO), da in ihr das Investitionsprogramm 

enthalten ist. Die Finanzplanung selbst ist zu-
dem ohnehin fortzuschreiben, sodass diese 

haushaltsrechtliche Notwendigkeit ohne weite-
res auch Mittel zum Zweck der Digitalisierung 
sein kann. 

Mit dieser Vorgehensweise ist eine permanente 

und dynamische Fortschreibung der Strategie 

und eine regelmäßige Information des Gemein-
derats zum Stand der Projekte (Reporting) ge-
währleistet. 

Die Stadt zieht in Erwägung, sich bei der Fort-
schreibung auch externer Partner*innen zu be-
dienen, um einen neutralen Blick auf die sehr 
komplexen und auch aus Bürger*innensicht an-
spruchsvollen Themen zu erhalten. Hier soll bei-
spielsweise auch zum Ende des derzeitigen Be-
trachtungszeitraums (2025) das Instrument der 
Bürger*innenbefragung in Betracht kommen, 
um den Bürger*innennutzen zu evaluieren. Dar-
über hinaus gilt es, bedarfsorientiert, beispiels-
weise im Rahmen von Bürger*innenversamm-
lungen, die Öffentlichkeit zu informieren und 
weiteren Input der Einwohner*innen zu erfra-
gen. 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen aus Sicht der 
Einwohner*innen ist in letzter Konsequenz da-
ran zu bemessen, ob die neuen und veränderten 

Angebote, die in der Umsetzung der in Kapitel 
05 genannten Maßnahmen bestehen, durch die 
Einwohner*innen tatsächlich im gewünschten 

Maße angenommen werden. 
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Alle Digitalisierungsvorgänge und -aktivitäten 

der Stadtverwaltung und innerhalb der Stadt 
sollen im Rahmen eines Monitorings fortlaufend 

beobachtet und analysiert werden. Dies vor dem 

Hintergrund, steuernd eingreifen sowie neue 
Trends bzw. Entwicklung erkennen und recht-
zeitig einbauen zu können. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Im Rahmen der Strategieerstellung hat die 

Stadt Filderstadt die Einwohner*innen wie folgt 
informiert: 

Zu Beginn des Prozesses wurde die Öffentlich-
keit über den Förderbescheid und den Projekt-
start der Entwicklung einer kommunalen Digita-
lisierungsstrategie in der Tagespresse, im städ-
tischen Amtsblatt sowie auf der Homepage in-
formiert. Ebenfalls wurde zur Zukunftswerkstatt 
und dem Bürger*innenbeteiligungsprozess ziel-
gruppenorientiert eingeladen (siehe Kapitel 04). 

Es ist beabsichtigt, diese Instrumente weiter zu 

verwenden, unter Berücksichtigung der nachfol-
gend genannten Medien: 

In den Kanon der städtischen Öffentlichkeitsar-
beit gehört nach wie vor das gemeindliche 

Amtsblatt, das zudem online abrufbar ist. Zu-
dem werden sowohl die Homepage als auch so-
ziale Medien wie Facebook und Instagram regel-
mäßig über aktuelle Ergebnisse informieren. 
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Zeit- und Finanzierungsplanung 

Auf eine gesonderte Zeit- und Finanzie-
rungsplanung wurde verzichtet, da diese in 

der Beschreibung der Lebensbereiche und 

Maßnahmen (siehe Kapitel 05) enthalten ist. 
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